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Verein der Freunde und Förderer  
der Schönbuchschule Hildrizhausen e.V. 

Wir laden ein zum 

Lesefest  
für Jung und Alt 

am Sonntag, 29. Januar 2023 
von 14.00 bis ca. 17.30 Uhr im Schönbuchsaal 

14.00 Uhr Begrüßung 

14.15 – 14.45 Uhr Lesung mit unserem Lesementor in der Bücherei, Bilderbuchkino 

Ab 14.15 Uhr Kaffee und Kuchen (gerne auch zum Mitnehmen) 

Büchershop im Foyer 

14.45 – 15.30 Uhr Besichtigung der Kinderbücherei möglich 

15.00 Uhr Siegerehrung des Lesewettbewerbs 
Zwischen den Klassenstufen gibt es einen Auftritt der 
Zumbakinder! 

Wir freuen uns auf euren Besuch! 
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Öffnungszeiten / Telefon
Gemeindeverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.:
Zentrale; Vorzimmer BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-01
Einwohnermeldeamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-11
Standesamt / Rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-12
Finanzwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-14
Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-15
Steueramt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-16
Hauptamt / Personalamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-22
Jugendreferat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-17
Montag bis Freitag 9.00–12.00 Uhr
Donnerstag 16.30–18.30 Uhr
Freitagnachmittag kein Dienstbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.hildrizhausen.de
E-Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  info@hildrizhausen.de
Polizeiposten Holzgerlingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 41 60 40
Die Dienststelle ist nicht ständig besetzt.
In dringenden Fällen Polizeirevier Böblingen anrufen  . . . . (0 70 31) 13-25 00

Wichtige Telefonnummern
Notruf: Polizei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10
Notruf: Feuerwehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (auch Notruftelefax) 1 12
Notruf: Notarzt / Rettungsdienst  . . . . . . . . . . . . (auch Notruftelefax) 1 12
Krankentransport  . . . . . . . . . .(im Mobilfunk mit Vorwahl 0 70 31) 1 92 22
Polizeireiver Böblingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 13-25 00
Bauhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 26 81
Kläranlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 60 90 70
Freibad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 90
Schönbuchschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 54 48-0, Fax: 2 54 48-30
Kindergärten:
Schönbuchstraße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 04 82
Panoramastraße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 06 06
Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 31
Waldkindergarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01 60) 7 03 31 23
Diakonie- und Sozialstation Hildrizhausen  . . . . . . . . . . . . . 6 55 77 41
Fr. von Pupka-Lipinski, Holzgerlingen  . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 84 74-0
Verein für Hilfe, Pfl ege u.Begegnung . . . . . 9 42 51 79 / (01 60) 93 97 64 53
IAV-Stelle mit Demenzagentur Schönbuchlichtung
Beratung zum Thema Pfl ege und Demenz . . . . . . . . . (0 70 31) 6 84 74-60
Palliative Care Team Landkreis Böblingen
Telefon für Aufnahmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 71 52) 33 04-4 24 
Ambulanter Erwachsenenhospizdienst Region Böblingen
Hospizgruppe Holzgerlingen, Altdorf, Hildrizhausen
(Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, Angehörige stützen)
Einsatzleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (0 70 31) 3 04 94 02
Ambulanter Kinder- u. Jugendhospizdienst Landkreis Böblingen
Dasein, Zuhören, Zeit haben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (0 70 31) 6 59 64 00
Telefonseelsorge  evangelisch (08 00) 1 11 01 11
 katholisch (08 00) 1 11 02 22
Seelsorge für Kinder und Jugendliche . . . . . . . . . . . (08 00) 1 11 03 33
Gespräch im Schutz der Anonymität – bei Tag und im dringenden Fall auch nachts
Landratsamt Böblingen / Amt für Soziales und Teilhabe / 
Sozialer Dienst
Informationen über Sozialleistungen nach SGB XII wie Hilfe zum Lebens-
unterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur 
Pfl ege. Orientierungsberatung bei fi nanziellen und sozialen Schwierigkeiten 
für Personen ab 18 Jahren.
Frau Barut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 63-15 69
Familie am Start – Hilfen von Anfang an
Beratung, Begleitung und Unterstützung von Müttern und Vätern 
ab Beginn der Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr  . . (0 70 31) 6 63-24 03 
Beratungsstelle für Schwangere (anerkannt nach § 219 StGB)
Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen
Termine nach telefonischer Vereinbarung . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 63-17 17
THAMAR Anlauf und Beratungsstelle
gegen sexuelle Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 22 20 66
AMILA – Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt
info@amila-beratung.de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (0 70 31) 6 32-8 08
MOBILE – Managment von Beruf und Familie . . . .  (0 70 31) 6 63-1928
GEWALTig überfordert – wenn Pfl ege an Grenzen stößt
Mo.–Do. von 16.00–18.00 Uhr . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 63 30 00
Evang. Pfarramt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 50, Fax: 6 07 75
Kath. Pfarramt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 7 47 00
Kundeninformation und Service
des Abfallwirtschaftsbetriebs . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 63-15 50
Elektro-Notdienst der Innung Böblingen . . . . . . . . . (01 72) 7 14 96 96
Unitymedia – Kundenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . (07 11) 54 88 81 50
Notrufnummer Badische Rheingas . . . . . . . . . . . . . .   (0 76 21) 9 33 20
EnBW Störungsannahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (0800) 3 62 94 77

Aus der Arbeit des Gemeinderats

Einladung zur Gemeinderatssitzung   
am 31. Januar 2023
Zur nächsten Sitzung des Gemeinderates am

Dienstag, 31. Januar 2023 um 19.00 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses

lade ich Sie hiermit recht herzlich ein.
Bitte beachten Sie, dass wir ab sofort wieder im Sitzungssaal 
des Rathauses zusammenkommen.
Wir werden den Sitzungssaal alle 20 Minuten lüften. Insofern wird 
empfohlen, warme Kleidung zu tragen.
Tagesordnung:
1. Fragestunde
2.  Vorstellung des Gewässerentwicklungsplans für die Würm 

und ihre Seitengewässer auf Gemarkung Hildrizhausen
3. Bebauungsplan „Panoramastraße Nord“
  –  Behandlung und Entscheidung über die eingegangenen  

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlich-
keit und der Träger öffentlicher Belange

  –  Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Panoramastraße 
Nord“

4.  Vorberatung des Investitionsprogramms 2022 – 2026 und des 
Wirtschaftsplans der Wasserversorgung

5.  Verkauf eines Grundstücks im Baugebiet „Rosneäcker“ zur 
Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus auf der Grundlage 
einer öffentlichen Ausschreibung im Rahmen eines Höchst-
preisverfahrens

6. Annahme von Spenden in der Zeit von Juli bis Dezember 2022
7. Bausachen:
 7.1.  Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung, 

Doppelcarport und Stellplatz, Altdorfer Straße 5
 7.2.  Errichtung einer Wohnterrasse auf dem Carportdach, 

Länderstraße 3
 7.3.  Errichtung einer beleuchteten doppelseitigen Werbeanla-

ge, Hanns-Klemm-Straße 2
 7.4.  Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Stell-

platz, Panoramastraße 11
 7.5.  Neubau von zwei Garagen, eines Geräteschuppens und 

einer Terrasse, Hofäckerstraße 15
 7.6.  Neubau einer Garage mit Unterkellerung sowie Terras-

senunterkellerung und einer Doppelgarage, Schönbuch-
straße 14 und 16

8. Verschiedenes – Bekanntgaben – Anfragen 

Matthias Schöck
Bürgermeister

Notdienste

Ärztlicher Notdienst
Notfallpraxis Sindelfingen
  am Krankenhaus Sindelfingen,   

Arthur-Gruber-Straße 70, 71065 Sindelfingen
  Öffnungszeiten:  

Montag – Donnerstag von 18.00 bis 22.00 Uhr  
Freitag von 16.00 bis 22.00 Uhr  
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr

Fortsetzung auf Seite 4
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Ticket ins Paradies 
 

David und Georgias eigene Ehe ist schon lange Vergangenheit. Was sie bis 

heute miteinander verbindet, ist eine kaum zu verbergende Abneigung. Doch als 

ihre Tochter Lily nach Bali reist und sich dort Hals über Kopf verliebt und verlobt, 

brechen die beiden gemeinsam in das exotische Tropenparadies auf, um Lily die 

Hochzeit zu vermasseln und vor dem Fehler zu bewahren, den sie selbst vor 25 

Jahren gemacht haben. 

 

Leichtfüßige Unterhaltung, die vor traumhafter Kulisse die Stimmung 

eines Kurzurlaubs versprüht!                                      Regie: Ol Parker          

Die Schule der  

magischen Tiere 2 
Zum 250. Jubiläum der Wintersteinschule soll die Klasse von Miss Cornfield 

ein Musical einstudieren. Doch schon das Casting ist eine Herausforderung 

und die Proben versinken im Chaos. Als schließlich das gesamte Schul- 

jubiläum ins Wasser zu fallen droht, weil auch noch seltsame Löcher auf dem 

Schulhof auftauchen, müssen die Kinder lernen, worauf es eigentlich in der 

magischen Gemeinschaft ankommt: Teamwork...  

Zweites kunterbuntes Kinoabenteuer                                                     

nach der beliebten Kinderbuchreihe 

von Margit Auer! 

Die Mucklas - und wie sie zu Petterson 

und Findus kamen 
So wie Fische das Wasser zum Leben benötigen, brauchen die Mucklas Chaos 

und Durcheinander. Doch als der alte Bäckersladen, in dem die Mucklas seit 

Jahren glücklich hausen, an einen bösen Kammerjäger verkauft wird, 

beschließen die Mucklas, ein neues Zuhause zu suchen. Es beginnt eine 

abenteuerliche Reise in unbekannte Gefilde. 

 

Ein farbenfrohes Kinovergnügen für die                                                       die 

ganze Familie. 

  

17.00 Uhr / 3 € 

14.30 Uhr / 3 € 

20.00 Uhr / 5 € 
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  Freitag, 03.02.2023  

Hildrizhausen 
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  Mit Bastelaktion! 
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Notfallpraxis Herrenberg

  am Krankenhaus Herrenberg,   
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg

  Öffnungszeiten:  
Freitag von 16.00 bis 22.00 Uhr  
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr

Die Patienten können direkt ohne Voranmeldung in eine der Pra-
xen kommen. Können Patienten nicht in eine Notfallpraxis kom-
men, weil sie beispielsweise bettlägerig sind, erreichen sie unter 
der Telefonnummer 116 117 den Arzt im Bereitschaftsdienst, der 
für medizinisch notwendige Hausbesuche eingeteilt ist. Diese 
Nummer gilt auch, wenn Patienten außerhalb der Öffnungszeiten 
der Notfallpraxen in der Nacht Kontakt mit dem diensthabenden 
Arzt aufnehmen möchten, weil sie medizinische Hilfe benötigen.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht mit dem Rettungs-
dienst zu verwechseln, der in medizinischen Notfällen zu rufen 
ist. Dazu gehören insbesondere Verdacht auf Schlaganfall oder 
Herzinfarkt, starke Blutungen, Atemnot oder Vergiftungen. In die-
sen Fällen ist sofort die 112 anzurufen.

Ein Patient kann jede Notfallpraxis seiner Wahl aufsuchen.

docdirekt – Kostenfreie Onlinesprechstunde
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr:

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- 
und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter Telefon  
(07 11) 96 58 97 00 oder docdirekt.de.

Kinder- und jugendärztlicher Notdienst
Kinder- und jugendärztliche Notfallpraxis   
am Klinikum Böblingen, Bunsenstraße 120

Montag bis Freitag von 19.00 bis 22.00 Uhr  
Samstag, Sonntag und Feiertage von 8.30 bis 22.00 Uhr

Die Patienten können direkt ohne Voranmeldung in die Praxis 
kommen. Zentrale Rufnummer: 116 117

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Patienten wenden sich an die zentrale Augenärztliche Notfallpra-
xis am Katharinenhospital in der Augenklinik, Kriegsbergstraße 
60, Haus K, 70174 Stuttgart.

Die Notfallpraxis hat geöffnet freitags von 16.00 bis 22.00 Uhr 
und an Wochenenden und Feiertagen von 9.00 bis 22.00 Uhr. 
Zu den übrigen Zeiten im Notfalldienst ist die Notaufnahme der 
Augenklinik zuständig.

Zentrale Rufnummer: 116 1170

HNO-Bereitschaftsdienst
Universitätsklinikum Tübingen – HNO-Klinik,   
Elfriede-Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600

Öffnungszeiten:

Samstag, Sonntag und Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr

Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis kommen.

Zentrale Rufnummer: 116 117

Zahnärztlicher Notdienst
Zahnärztliches Notdienstzentrum Stuttgart,   
Schloßstraße 74, 70176 Stuttgart
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag:   
ab 20.00 bis 6.00 Uhr des Folgetags
Jedes Wochenende:   
von Freitag ab 20.00 Uhr bis Montag 6.00 Uhr durchgehend
Gesetzliche Feier- und Brückentage: durchgehend
Eine Voranmeldung in der Praxis ist nicht nötig

Zentrale Notrufnummer (07 61) 12 01 20 00

Apotheken
Dienstbereitschaft von 8.30 bis 8.30 Uhr
Samstag, 28. Januar 2023
Rotbühl-Apotheke Sindelfingen, Leonberger Str. 29 
Telefon (0 70 31) 7 08 20
Apotheke im Dorf Altdorf, Hildrizhausener Str. 2 
Telefon (0 70 31) 60 10 10

Sonntag, 29. Januar 2023
Flugfeld-Apotheke Böblingen, Konrad-Zuse-Str. 14 
Telefon (0 70 31) 20 59 00

Montag, 30. Januar 2023
Alamannen-Apotheke Holzgerlingen, Tübinger Str. 11 
Telefon (0 70 31) 68 99 30
Apotheke am Maurener Weg Böblingen, Maurener Weg 70 
Telefon (0 70 31) 27 58 68

Dienstag, 31. Januar 2023
Staufer-Apotheke Sindelfingen, Gartenstr. 25 
Telefon (0 70 31) 87 44 87
Hibiscus-Apotheke Hildrizhausen, Altdorfer Str. 9 
Telefon (0 70 34) 86 45

Mittwoch, 1. Februar 2023
Bahnhof-Apotheke Böblingen, Bahnhofstr. 19 
Telefon (0 70 31) 2 52 23

Donnerstag, 2. Februar 2023
Atlas Apotheke Dagersheim, Hauptstr. 11 
Telefon (0 70 31) 67 13 30
Linden-Apotheke Weil im Schönbuch, Hauptstr. 53 
Telefon (0 71 57) 6 16 09

Freitag, 3. Februar 2023
Paracelsus Apotheke Böblingen, Postplatz 14 
Telefon (0 70 31) 2 50 43

Das Rathaus informiert

Sanierung des Kamins am Backhaus
Der erste Versuch, die defekte Kaminverrohrung am Backhaus 
zu erneuern, war leider erfolglos. Es ist daher noch ein weite-
rer Termin am 07. Februar 2023 erforderlich. Dabei wird neben 
einer Hebebühne auch noch ein Kran zur Demontage der alten 
Verrohrung aufgestellt werden müssen. Falls nicht weitere un-
vorhergesehene Probleme auftreten, sollte das Backhaus ab 
Mittwoch, 08. Februar 2023 wieder genutzt werden können.
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Zwei	wie	Bonnie	und	Clyde	

Schönbuchsaal	

Hildrizhausen	

Samstag,	4.	Februar	2023

	19.30	Uhr	

Eintritt:	12 € an	der	Abendkasse	

VVK:	07034/8000	oder	kulturkreis-Hildrizhausen@kabelbw.de	

Eine	turbulente	und	aberwitzige	

Gaunerkomödie	mit	Anja	Schweitzer	und	

Dieter	Braun
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Informationen zur Wasserabrechnung 2022
Die Wasserabrechnungen für das Jahr 2022 werden voraussicht-
lich ab dem 27. Januar 2023 über die Deutsche Post AG zugestellt.

Aufgrund des Urteils vom 11. März 2010 des Verwaltungsge-
richtshofs Baden-Württemberg (AZ: 2 S2 S 2938/08) erfolgt die 
Abrechnung, wie schon in den vergangenen Jahren, in Form 
einer gesplitteten Abwassergebühr mit der Aufteilung in eine 
Schmutzwasser- und in eine Niederschlagswasser-Abrechnung.

Die Schmutzwasser-Abrechnung findet auf der Grundlage des 
Frischwasserverbrauchs statt. Die Niederschlagswasser-Ab-
rechnung wird anhand der ermittelten abflussrelevanten Fläche 
durchgeführt. Die abflussrelevante Fläche setzt sich aus den Flä-
chen Ihres Grundstückes zusammen, über die Niederschlags-
wasser in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wird.

Eine Änderung der abflussrelevanten Fläche ist jederzeit 
möglich. Bitte teilen Sie uns zukünftig Änderungen mit, die Sie 
an Flächen vornehmen, über die Niederschlagswasser in die 
öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wird, zum Beispiel 
den Austausch von Bodenbelägen auf Zufahrtsflächen. Durch 
die Änderung des Abflussfaktors, der je nach Oberflächenbe-
schaffenheit bei 0,9 / 0,6 oder 0,3 liegt, ändert sich die abfluss- 
relevante Fläche entsprechend. Auch durch den Einbau einer 
Zisterne verringert sich die bisher ermittelte Fläche.

Die Gebühren für die Wasserrechnung 2022   
(seit 1. Januar 2021) setzen sich wie folgt zusammen:
Tarif Wasser:   
1,75 Euro pro m³ Verbrauch zuzüglich 7 % MwSt.
Tarif Schmutzwasser:   
2,13 Euro pro m³ Verbrauch
Tarif Niederschlagswasser:   
0,40 Euro pro m² abflussrelevante Fläche
Zählergrundgebühr pro Monat:   
1,00 Euro (QN 2,5) / 2,00 Euro (ab QN 6,0) zuzüglich 7 % MwSt.
Die Schlusszahlung bzw. der dritte Abschlag der Wasserab-
rechnung 2022 ist zum 10.02.2023 fällig. Bitte überprüfen Sie 
Ihre Abrechnung sorgfältig und teilen uns evtl. Mängel bzw. 
Fehler unverzüglich mit.

• Die neue Abschlagshöhe für 2023 richtet sich nach dem Vorjah-
resverbrauch und der Höhe der Niederschlagswassergebühr.

• Sollten wir keine Rückmeldung des Wasserzählerstandes 
erhalten haben, wurde der Zählerstand entsprechend ge-
schätzt.

• Für die jeweiligen Abschläge zum 30.04. und 31.08. werden 
keine gesonderten Rechnungen zugesandt. Bitte merken Sie 
sich die Zahlungstermine für die einzelnen Abschläge vor! Die 
Höhe der zu entrichtenden Abschläge steht in der Regel 
auf der 2. Seite der Jahresendabrechnung. Veränderungen, 
welche den Wasserverbrauch wesentlich beeinflussen, sollten 
Sie uns mitteilen. Die Abschlagshöhe kann dann individuell an-
gepasst werden.

• Für Kunden, deren Abschläge weniger als 15 Euro betragen, 
werden keine Abschläge festgesetzt.

• Für Objekte, wie z.B. leerstehende Häuser, für die, aufgrund 
der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr, ein Gebüh-
renbescheid erstellt wurde, erfolgt die Berechnung der Nieder-
schlagswassergebühr in einem separaten Bescheid.

• Bei einem Eigentumswechsel sollte umgehend eine Mitteilung 
an die Gemeinde Hildrizhausen erfolgen. Ansonsten kann keine 
genaue Endabrechnung erfolgen und für den neuen Eigentümer 
keine Abschläge ermittelt werden. Dazu steht Ihnen ein Formular 
auf unserer Homepage www.hildrizhausen.de unter Rubrik „Rat-
haus & Gemeinderat“ – „Formulare & Merkblätter“ – „Eigentümer-
wechsel Wasser-/ Abwassergebühren“ zur Verfügung.

• Bei der letzten Wasseruntersuchung wurde eine Wasserhärte 
von ca. 18,8º dH. (deutsche Härte, Härtebereich 3) gemessen.

Bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats entfällt die Über-
wachung der Zahlungsfälligkeiten. Die Abschläge werden je-
weils zum Fälligkeitstermin von Ihrem Konto abgebucht.
Dazu stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder 
über scannen des QR-Codes auf der Wasserabrechnung oder 
über unsere Homepage www.hildrizhausen.de unter Rubrik „Rat-
haus & Gemeinderat“ – „Formulare & Merkblätter“ – „SEPA-Last-
schriftmandat“.
Falls Sie uns bereits ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt ha-
ben, gilt dieses selbstverständlich weiterhin.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne unter folgender Tele-
fon-Nummer zur Verfügung: Frau Knecht, Tel. (0 70 34) 93 87-16.

Selbstkontrolle des Wasserzählers
Regelmäßig kommt es vor, dass sich Bürger nach Erhalt der Was-
serabrechnung bei uns melden, weil der Wasserverbrauch sich 
gegenüber den Vorjahren unerklärlich stark erhöht hat, obwohl 
sich die Personenanzahl und auch sonstige Bedingungen nicht 
verändert haben.
Ein unverhältnismäßig hoher Wasserverbrauch ist oft das Resul-
tat undichter Spülkästen, unkontrolliert tropfender Wasserhähne, 
von Wasserrohrbrüchen oder kann auch mit Defekten an der Hei-
zungs- oder Entkalkungsanlage zusammenhängen.
Gemäß der aktuellen Wasserversorgungssatzung § 44 gilt die 
gemessene Wassermenge für den Verbraucher auch dann als 
Gebührengrundlage, wenn sie ungenutzt verloren gegangen ist.
Um dies zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, in regelmäßigen Ab-
ständen Ihren Wasserzähler zu überprüfen. Auf dem beigefügten 
Kontrollblatt können Sie Ihren Wasserzählerstand eintragen und 
somit Ihren Wasserverbrauch selbst kontrollieren.

✁   ✁   ✁   ✁   ✁   ✁   ✁   ✁   ✁   ✁   

Wasserzähler Nummer: ________________________

2023 Ablesedatum Zählerstand Verbrauch
Jahresabrechnung

Januar   

Februar   

März   

April   

Mai   

Juni   

Juli   

August   

September   

Oktober   

November   

Dezember   

✁   ✁   ✁   ✁   ✁   ✁   ✁   ✁   ✁   ✁

Verantwortungsbewusste Hundehaltung
Immer wieder erhält die Gemeindeverwaltung Klagen über die Ver-
schmutzung durch Hundekot. Ursächlich dafür ist das Verhalten 
von Hundehaltern, die gewisse Spielregeln leider nicht beachten.
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Verunreinigungen

Einigen Hundebesitzern ist es offenbar völlig egal, wo der Hund 
sein „Geschäft“ verrichtet.

Wir bitten diese Hundehalter eindringlich, darauf zu achten, dass 
Hunde ihre Notdurft nicht auf Gehwegen, Spielplätzen, Grün- und 
Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrichten.

Sollte dies trotzdem einmal der Fall sein, so ist diese „Hinterlas-
senschaft“ unverzüglich zu beseitigen.

Es dürfte eigentlich jedem klar sein, dass hierdurch nicht nur Ver-
unreinigungen entstehen, sondern auch erhebliche Gesundheits-
gefährdungen insbesondere für spielende Kinder rücksichtslos 
in Kauf genommen werden. Verantwortungsbewusste Hunde-
haltung beinhaltet die Verpflichtung, Hundekot auf öffentlichen 
Flächen in geeigneter Weise zu entfernen.

Um dies zu unterstreichen, enthält die Polizeiverordnung der Ge-
meinde eine entsprechende Regelung. Nach § 13 der Polizeiver-
ordnung hat der Halter und Führer eines Hundes dafür zu sorgen, 
dass der Hund seine Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- und 
Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrichtet. Dennoch 
dort abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen.

Verstöße dagegen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und wer-
den bei einer Anzeige mit einem Bußgeld geahndet.

Die Gemeindeverwaltung hat bekanntlich so genannte „Hunde-
toiletten“ angeschafft und an folgenden Standorten aufgestellt:

• Ortsrand Talstraße

• Talweg bei der unteren Linde in Richtung Kläranlage

• Ortsrand Falkentorstraße in Richtung Lettenbühl

• Verbindung von der Falkentorstraße in Richtung Trögen

• Ortsrand Ehninger Straße in Richtung Gehrnäcker

• Steinhauweg in Richtung Friedhof

• Tübinger Straße / Schule nach der Hecke beim Floriansbänkle

• Ortsrand Steinachstraße / Schönbuchstraße in Richtung 
Schule

• am Retentionsbecken in der Hohenneuffenstraße

• Einmündung der Zeppelinstraße in die Theodor-Heuss-Straße

• Ecke Schwalbenweg / Bergstraße

• Stellenhäusle

• Radweg Richtung Altdorf

• Waldhaus

• Grünstreifen Altdorfer Straße

Dort können Kottüten entnommen werden und auch entsorgt 
werden. Ungefähr 200 Mal pro Woche wird diese Möglichkeit 
derzeit schon von Hundehaltern genutzt. Vielen Dank an dieser 
Stelle an diejenigen Hundehalter, die davon Gebrauch machen!

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass die gefüllten 
Hundekotbeutel in den vorgesehenen „Hundetoiletten“ zu 
entsorgen oder mit nach Hause zu nehmen sind. Die Beutel 
dürfen nur in den Restmülleimer, auf keinen Fall in die Bio-
tonne geworfen werden, da diese beim Kompostieren nicht 
vollständig abbaubar sind. Es ergeben sich kleine plastikähn-
liche Fetzen, die mühsam von Hand aus den Kompostieran-
lagen gefischt werden müssen.

Frei umherlaufende Hunde

Hundehalter sind auch verpflichtet, ihren Hund so zu halten, dass 
andere nicht belästigt oder gefährdet werden.

Im Innenbereich sind Hunde auf öffentlichen Straßen und Geh-
wegen an der Leine zu führen. Ansonsten dürfen Hunde ohne 
Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken 
kann, nicht frei umherlaufen. Verstöße dagegen können ebenfalls 
mit einem Bußgeld geahndet werden.

Wir appellieren an die Hundehalter, durch verantwortungs-
bewusstes Verhalten dafür zu sorgen, dass keine Bußgelder 
verhängt werden müssen.

An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebe-
trieben bzw. gewerblichen Tätigkeiten

Eine versäumte An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbebetrie-
bes bzw. einer gewerblichen Tätigkeit kann teuer werden. Dies 
kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 Euro geahndet werden. 
Wir wollen Sie deshalb auf die Anzeigepflicht nach der Gewerbe-
ordnung hinweisen.

Was ist ein „Gewerbe“ bzw. eine „gewerbliche Tätigkeit“?

Der Begriff des Gewerbes im Sinne der Gewerbeordnung (GewO) 
wird durch 4 wesentliche Kriterien bestimmt, und zwar

• Selbständigkeit (persönlich unabhängig)

• Regelmäßigkeit (fortgesetzte, planmäßige und nachhaltige 
Ausübung)

• Entgeltlichkeit (unmittelbarer oder mittelbarer Vorteil, auf Ge-
winnerzielung gerichtete Tätigkeit)

• erlaubte Tätigkeit

Die GewO ist insbesondere nicht anzuwenden auf die so ge-
nannten freiberuflichen Tätigkeiten wie

1.  künstlerische, wissenschaftliche und schriftstellerische Tätigkeit

2. Tätigkeiten der

– Rechtsanwälte, Notare, Rechtsbeistände

– Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigte

– Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Heilpraktiker, Psychologen

–  selbständige Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architek-
ten sowie

3.  auf Fischerei sowie Land- und Forstwirtschaft, wenn die Aus-
nutzung des Bodens wesentliche Betriebsgrundlage und Vor-
aussetzung des Betriebes ist (Urprodukt).

Was ist anzuzeigen?

• Die Neuerrichtung eines Gewerbes bzw. die Aufnahme einer 
gewerblichen Tätigkeit

• Die Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes ohne 
Rücksicht, ob im Einzelfall eine besondere Erlaubnis erforder-
lich ist

• Die Verlegung eines Gewerbebetriebes aus dem Bereich einer 
anderen Behörde

• Die Eröffnung einer weiteren Zweigniederlassung oder einer 
unselbständigen Zweigstelle wie Verkaufsbüro bzw. Ausliefe-
rungslager

• Ein Wechsel des Gegenstandes oder eine Ausdehnung des 
Gewerbes auf nicht geschäftsübliche Waren oder gewerbliche 
Leistungen

• Die Verlegung eines Gewerbes oder einer Betriebsstätte inner-
halb der Gemeinde oder der Wechsel des Wohnsitzes des Ge-
werbetreibenden

• Die Änderung der Rechtsform eines Betriebes sowie der Ein- 
und Austritt eines Gesellschafters und die vollständige oder 
teilweise Aufgabe eines Gewerbes

• Die Gründung einer GmbH

Eine Anzeige nach § 14 GewO ist beim Bürgermeisteramt, Zim-
mer 1, einzureichen.
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foodsharing

Selbst Lebensmittel in den Fairteiler legen
Der Fairteiler ist ein Ort, an dem jede Person Lebensmittel her-
ausnehmen kann. Ebenso darf jede Person übrige Lebensmittel 
hineinlegen. Doch worauf sollte man achten, wenn man selbst 
Lebensmittel in den Fairteiler bringen möchte?

TK WARE, WARME SPEISEN

• Lebensmittel über dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) sind 
willkommen. Denn Lebensmittel, die das MHD bereits über-
schritten haben, können normalerweise noch problemlos ge-
gessen werden. Wenn das Lebensmittel also äußerlich noch 
gut aussieht und es keine Anzeichen auf Verderb gibt, darf es 
gerne über den Fairteiler geteilt werden.

• Selbst zubereitete Lebensmittel wie z.B. Marmeladen brauchen 
eine vollständige Zutatenliste und das Herstellungsdatum. Das 
hat den Grund, dass wir im Fairteiler durch das Veterinäramt 
zur Allergenkennzeichnung verpflichtet sind. Leider müssen 
wir, wenn beispielsweise nur „Brombeermarmelade“ auf ei-
nem Glas steht, dieses aus dem Fairteiler nehmen, weil das die 
Vorgaben für einen Fairteiler erfordern. Auf einem korrekt be-
schrifteten Marmeladenglas würde beispielsweise „Brombeer-
marmelade 2020, Zutaten: Brombeeren, Gelierzucker (Zucker, 
Pektine)“ stehen.

• Alkohol oder Lebensmittel, die Alkohol enthalten, dürfen nicht 
in den Fairteiler. Denn wir haben keine Kontrolle darüber, wer 
die Lebensmittel aus dem Fairteiler nimmt (beispielsweise kön-
nen sich auch kleine Kinder dort immer bedienen). Wer den-
noch gerne Alkohol weitergeben möchte, kann gerne unsere 
WhatsApp Gruppe nutzen und dort Interessiere finden, um die 
Lebensmittel direkt zu übergeben.

Einen Überblick über alles, was in den Fairteiler darf und was 
nicht geben die Fairteiler-Regeln. Sie hängen im Fairteiler an der 
Pinnwand aus und sind auch heute hier im Blättle noch einmal 
abgedruckt. Wir freuen uns über alle, die den Fairteiler zum Wei-
tergeben von übrigen Lebensmitteln benutzen!

foodsharingDie Nachhaltigkeit und wir

Start der neuen Rubrik „Die Nachhaltigkeit 
und wir“ im Nachrichtenblatt

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in den letzten Jahren begegnen uns Begriffe wie beispiels-
weise „Klimawandel“, „1,5 Grad-Ziel“ und – damit verbunden 
– „Nachhaltigkeit“ regelmäßig in den Medien. Sie sind damit 
auch Teil unseres Alltags geworden.

Dass es sich dabei um ein für unser aller Zukunft ausgespro-
chen wichtiges Themenfeld handelt, ist den meisten von uns 
mittlerweile vermutlich klar.

Doch was genau steckt dahinter? Wie sind die Konsequen-
zen, wenn die Menschheit insgesamt das gesteckte Ziel nicht 
erreicht? Was kann jede/r Einzelne tun, damit der Klimawan-
del zumindest gebremst wird? Welche Aktivitäten sind auf 
kommunaler Ebene denkbar?

Wahrscheinlich geht es Ihnen ähnlich wie mir: Genau diese 
und noch viel mehr derartiger Fragen kommen einem häufig 
in den Sinn.

Auf Initiative von Sophia Häußler, die sich bereits bei der 
Etablierung des Fairteilers engagiert hat, möchten wir unter 
anderem zu den genannten Fragen und Stichworten, aber 
auch darüber hinaus zum Thema „Nachhaltigkeit“ wertvolle 
Informationen geben. Wir möchten anhand von Zahlen, Daten 
und Fakten aufklären und damit uns alle insbesondere hierfür 
sensibilisieren. Ebenso sollen über diese neue Rubrik auch 
Hinweise zu Veranstaltungen, die sich in unserer Region mit 
diesem Themenfeld beschäftigen, erfolgen. Ich unterstütze 
dies ausdrücklich und möchte mich daher bei Sophia Häußler 
herzlich für diese Initiative und ihr diesbezügliches Engage-
ment bedanken.

Unser Ziel dabei ist es unter anderem, über diese Sensibi-
lisierung hinaus auch die eine oder andere Veränderung im 
Alltagsverhalten zu erreichen. Damit nicht nur die genannten 
Begriffe, sondern auch die daraus abgeleitete notwendige 
Verhaltensänderung Teil unseres Alltags werden. Und schließ-
lich entstehen über diese Rubrik ja vielleicht auch Ideen oder 
eine kleine Gruppe, die sich ab und zu trifft, um sich dazu 
auszutauschen.

Insofern lade ich Sie alle herzlich ein, sich beim Lesen unseres 
Nachrichtenblattes ab sofort auch dieser Rubrik aufmerksam 
zu widmen – damit „Nachhaltigkeit und wir“ in Hildrizhausen 
zu einer Selbstverständlichkeit wird!

Matthias Schöck

Bürgermeister
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Die Nachhaltigkeit und wir
Der Klimawandel ist eine der wichtigsten Herausforderungen un-
serer Zeit. Denn die Erwärmung sorgt dafür, dass Mensch und 
Tier Lebensraum auf der Erde verlieren (siehe Grafik unten).
2015 haben sich die Staaten der Welt auf der Klimakonferenz in 
Paris darauf geeinigt, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C, 
am besten auf 1,5 °C zu begrenzen. Einer der wichtigsten Verur-
sacher des Klimawandels ist Kohlenstoffdioxid, das z.B. durch 
das Verbrennen von Öl und Gas in unsere Atmosphäre gelangt. 
Wenn der CO2-Ausstoß weltweit so weitergeht wie bisher, wird 
sich die Erde in etwa 7 Jahren auf über 1,5 °C erwärmt haben[1].
Warum ist es überhaupt so wichtig, dass wir dieses Ziel einhal-
ten? An welchen Stellschrauben müsste man drehen, um eine 
nachhaltige Entwicklung auf unserer Erde zu erreichen? Und was 
können WIR tun, um bei dieser Entwicklung mitzuhelfen? Dieser 
Artikel ist der Auftakt zu einer Rubrik im Blättle, die eine Antwort 
auf diese Fragen geben und Tipps für mehr nachhaltiges Handeln 
im Alltag geben soll.
[1] https://www.mcc-berlin.net/forschung/co2-budget.html

Auswirkungen der Klimaerwärmung um 1,5 bzw. 2 °C © Benedikt 
Nickel und Julia Steinberger, CC-BY-SA 4.0, based on WRI Re-
port 2018

Neues vom Kindergarten

Rutschen und Schaufeln im Waldkindergarten

Im Garten des Waldkindergartens gibt es eine phänomenal große 
und tiefe Sandkiste. Was sich da alles schaufeln lässt – stundenlang.

In guter, fast familiärer Gemeinsamkeit, die der Waldkindergarten 
bietet, wird bunt gemischt gebuddelt: Mädels und Jungens, die 
kleinen „Marienkäfer“ zusammen mit den kräftigen „Wölfen“, bis 
das, was sich ausgedacht wurde, fertig ist, auch wenn es mehre-
re Kindergartentage dauert. Leider muß am Ende der Kindergar-
tenwoche alles wieder eingeebnet und abgedeckt werden.

Was auch ein großer Spaß ist: Aus Paletten und Platten eine 
Rutschbahn zu bauen. Und wenn es dann regnet oder wenn es 
eisig zufriert, dann lässt es sich mit den Matschhosen prima run-
terrutschen.

Dorfcafé am Sonntag, 5. Februar 2023

Herzlich Willkommen zum Dorfcafé im Gustav-Fischer Stift.

Am Sonntagnachmittag (5. Februar) ist es wieder soweit:

Der Waldkindergarten gestal-
tet das Dorfcafé zwischen 
14.00-17.00 Uhr und lädt zu 
Kaffee & Kuchen ein – in bes-
ter Café-Qualität. Lassen Sie 
sich von unserer großen, le-
ckeren, selbstgebackenen 
Auswahl an Torten und Ku-
chen verwöhnen.
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Unsere Kuchen und Torten gibt es 
– wie gewohnt – auch zum Mitneh-
men nach Hause. Wir verpacken 
natürlich, aber gerne können Sie 
Ihre eigene Kuchen-Behältnisse 
und Dosen mitbringen. Das spart 
Müll und schont die Umwelt.

Schulnachrichten

Schönbuchschule

Informationsveranstaltung Schulanmeldung 
neue Klassen 1
Wir laden Sie herzlich am Donnerstag, 09. Februar 2023 um 
19.30 Uhr zu unserer Informationsveranstaltung „Schulanmel-
dung neue Klassen 1“ im Schönbuchsaal ein.
Folgende Informationen erhalten Sie an diesem Abend:
• Die Schönbuchschule Hildrizhausen stellt sich vor
• Alle Informationen rund um die Schulanmeldung
• Informationen zum „Bus auf Beinen“ (inkl. Schulwegeplan)
• Informationen zur Kooperation Schule/Kindergarten
• Start ins neue Schuljahr (Einschulungsfeier, Arbeitsmaterial, 

etc.)
• Termine

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.
Mit freundlichen Grüßen
Eike Holz, Rektor und Stefanie Saorine, Kooperationslehrerin

Holzgerlinger Schulen

Tag der offenen Tür und Anmeldetermine der 
Holzgerlinger Schulen

Der Schulstandort Holzgerlingen 

   
 
 
 

 
 

 

Im Januar 2023 
   

   Liebe Eltern der neuen Fünftklässler, 
  
sicher ist manches am Anfang neu und ungewohnt – sei es der Schulweg, das ungewohnte Schulgebäude oder 
die unbekannten Lehrer. 
 
Um Ihren Kindern den Übergang so sorgenfrei wie möglich zu gestalten, laden wir Sie ein, uns zusammen mit 
Ihren Kindern in der Werkrealschule, der Otto-Rommel-Realschule oder im Schönbuch-Gymnasium zu 
besuchen. 
 
Termine “Tag der offenen Tür“: 
 

Schule Datum Uhrzeit 

Werkrealschule Donnerstag, den     16. Februar 2023 14:00 – 16:30 Uhr 

Realschule  Mittwoch, den   8. Februar 2023 
14:00 Uhr für Familien der benachbarten Gemeinden  
15:00 Uhr für Familien aus Holzgerlingen 
Start jeweils in der Stadthalle! 

Gymnasium 
Ab Montag, den 
Mittwoch und 
Donnerstag 

06. Februar 2023 
08. Februar und 
09. Februar 2023 

 digitaler Tag der offenen Tür Homepage 
 
15:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr Schulhausführung 

 
         

 
Möchten Sie Ihre Kinder an der Werkrealschule, der Realschule oder am Gymnasium anmelden? 
Wir bieten Ihnen folgende Anmeldetermine in Präsenz an: 
 

Schule Datum Uhrzeit 

Werkrealschule 
Mittwoch, den     
Donnerstag, den 

 08. März 2023 
 09. März 2023 

  8:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr 
  8:00 – 12:00 Uhr  

Realschule  
Mittwoch, den     
Donnerstag, den 

 08. März 2023 
 09. März 2023 

  8:00 – 12:00 Uhr und 14:30 – 17:00 Uhr 
  8:00 – 12:00 Uhr 

Gymnasium 
Mittwoch, den     
Donnerstag, den 

 08. März 2023 
 09. März 2023 

  8:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 
14:00 – 18:00 Uhr 

 

Die zur Anmeldung benötigten Unterlagen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Homepage der Schule. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für die Grund- und Werkrealschule   Für die Realschule   Für das Gymnasium 

          
 
  
              N. Sattler, Schulleiterin                           C. Metzger, Schulleiter                                          Dr. J. Reichl, komm. Schulleitung 

Berkenschule 
Grundschule Holzgerlingen und  
Werkrealschule Holzgerlingen/Altdorf 
71088 Holzgerlingen 
Berkenstr. 18 
Tel.: 07031/68599-20 
Fax: 07031/68599299 
www.berkenschule.de 

Otto-Rommel-Realschule 
Schillerstr. 15 
71088 Holzgerlingen 
Tel.: 07031/68599-10 
Fax: 07031-68599199 
E-Mail: poststelle@ors-holzgerlingen.schule.bwl.de 
www.ors-holzgerlingen.de 

Schönbuch-Gymnasium 
Weihdorfer Str. 3 
71088 Holzgerlingen 
Tel.: 07031-410330 
Fax: 07031-41033229 
E-Mail: schulleitung@schoenbuch-gymnasium.de 
www.schoenbuch-gymnasium.de 

Parkinson kann 
uns alle treffen!

Der wichtigste Förderer wissenschaftlicher Forschung nach den Ursachen der Parkinson-Krankheit in Deutschland.

Fördern Sie bahnbrechende Forschung.  
Infos auf www.Parkinsonfonds.de

IBAN: DE92 100 205 000 003 871 808



Seite 11
NachrichteNblatt GemeiNde hildrizhauseN Nummer 4 

Schönbuch Gymnasium

Schulhausführungen am SGH am Mittwoch, 
8. Februar 2023 und Donnerstag, 9. Februar 
2023

 
 
Liebe Eltern, 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
auch in diesem Jahr bieten wir – das Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen – 

allen Interessierten einen Einblick in unser Schulleben und geben Ihnen bzw. 

euch die Möglichkeit zu erfahren, was gerade aktuell ist, hinter den Kulissen 

passiert, wie Unterricht aussehen kann und was uns als Schule ausmacht. 

Wir laden alle zur Einstimmung ab Montag, 06. Februar 2023 zu unserem 

digitalen Tag der offenen Tür ein. Homepage: www.schoenbuch-gymnasium.de 

Am Mittwoch, 08. Februar und Donnerstag, 09. Februar 2023 

laden wir Sie von 15:30 Uhr bis ca 17:00 Uhr in die Neue Aula 

zu einer Schulhausführung ein.  

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  

Volkshochschule

vhs.Böblingen-Sindelfingen
Außenstelle Altdorf/Hildrizhausen

Herrenberger Str. 13
Telefon (0 70 31) 64 00-82   
E-Mail: altdorf_hildrizhausen@vhs-aktuell.de 
www.vhs-aktuell.de

 
Öffnungszeiten:   
Mo. 9.30 bis 11.00 Uhr

Ferienkurs: Englisch, Vorbereitung auf die Kommunikations-
prüfung

Dieser Kompaktkurs bereitet Schüler der 9. und 10. Klasse auf 
die drei Teile der Kommunikationsprüfung in Englisch vor:

– Präsentation eines selbstgewählten Themas

– dialogisches Sprechen

– Sprachmittlung

Kursnr.:  418 727 29

Dozent:  David Stiller

3 Termine:   Dienstag bis Donnerstag, 10.00 bis 12.00 Uhr, 
21. bis 23. Februar

Ort:  Schönaich, Altes Schulhaus

Gebühr:  Euro 35,-

Hatha Yoga

Der traditionelle Weg des Yoga ist es, den Körper und Geist in 
Einklang zu bringen. Es wird das westlich orientierte Yoga als 
eine Mischung aus Körper-, Entspannungs- und Atemübungen 
angeboten. Die bewusst ausgeführten Yoga-Übungen stärken die 
Muskeln; der Körper wird gestreckt, gedehnt und angespannt. 
Je nach Stil des Kursleitenden werden bestimmte Schwerpunkte 
(Körper-, Entspannungs-, Atemübungen) gesetzt.

Kursnr.:  325 430 12

Dozentin:  Bärbel Simion

17 Termine:  montags, 8.15 bis 9.30 Uhr, ab 27. Februar

Ort:  Hildrizhausen, Feuerwehr-Gerätehaus

Gebühr:  Euro 90,-

Rückhalt – das umfassende Rückenprogramm

Das vhs-Konzept ‚Rückhalt‘ ist von der Bertelsmann-Stiftung 
vor einigen Jahren als das bundesweit beste Rückenschul-Pro-
gramm ausgezeichnet worden. Besonders kennzeichnend ist 
der ganzheitliche Ansatz: die Berücksichtigung von mittlerweile 
auch wissenschaftlich nachgewiesenen Stressfaktoren als Ur-
sache von Rückenbeschwerden. Daher sind auch Körperwahr-
nehmung, Entspannung, aber auch Ernährung Aspekte im Kurs: 
Wirbelsäulenschädliche Haltungs- und Verhaltensweisen sollen 
abgebaut und durch wirbelsäulenfreundliche ersetzt werden. 
Funktionelle Gymnastik, Entspannungstraining und das Erlernen 
rückengerechter Verhaltensweisen wie Heben, Tragen, Bücken 
usw. sind die Inhalte dieser Übungsstunden.

Kursnr.:  335 445 12

Dozentinnen:  Franziska Max, Birgit Bäuerle

17 Termine:  mittwochs, 18.15 bis 19.15 Uhr, ab 1. März

Ort:  Altdorf, Peter-Creuzberger-Halle

Gebühr:  Euro 78,-

Sport in der Prävention – ein umfassendes Ganzkörpertrai-
ning

Kraft und Ausdauer werden erhalten und aufgebaut, das 
Herz-Kreislaufsystem wird in Schwung gebracht, Balance und 
Koordination werden in jeder Trainingsstunde gefordert. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist die Rückenfitness, mit Übungen welche 
die Rückenmuskulatur stärken und fit für den Alltag machen, Rü-
ckenschmerzen können damit gelindert oder vorgebeugt werden. 
Nach Bedarf kommen Handgeräten oder schwungvolle Musik 
zum Einsatz. Entspannungsübungen nach verschiedenen Metho-
den bilden den Abschluss des Trainings. Im Vordergrund steht die 
Freude an der Bewegung und sich selbst dabei etwas Gutes tun.

Kursnr.:  341 610 12

Dozentin:  Rosemarie Mutschler

16 Termine:  montags, 9.45 bis 10.45 Uhr, ab 27. Februar

Ort:  Hildrizhausen, Feuerwehr-Gerätehaus

Gebühr:  Euro 74,-
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Bodystyling & Stretch – Kraft & Ausstrahlung

Nach einem kurzen Warm-up beginnen wir mit der Kräftigung von 
Bauch, Beine, Po und Rücken. Die Kräftigung fördert den Aufbau 
der Muskulatur nicht nur an der Oberfläche, sondern bis in die 
Tiefe des Halte- und Stützapparates. Außerdem wird die Fett-
verbrennung durch das abwechslungsreiche Training gesteigert. 
Aktive Muskeln sind die beste Versicherung gegen ungeliebte 
Fettpölsterchen.

Kursnr.:  341 810 12

Dozentinnen:  Ariane Erlach, Dagmar Schlatter

18 Termine:  montags, 19.15 – 20.15 Uhr, ab 27. Februar

Ort:  Hildrizhausen, Schönbuchschule

Gebühr:  Euro 87,-

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde
Hildrizhausen
Evangelische Kirchengemeinde
Hildrizhausen

Öffnungszeiten des Gemeindebüros

Dienstag und Donnerstag, 9.00 bis 11.00 Uhr

Telefon (0 70 34) 42 50 oder   
E-Mail: pfarramt.hildrizhausen@elkw.de

Pfarrer Roß steht Ihnen auch außerhalb der Bürozeiten für ein Ge-
spräch zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter (0 70 34) 42 50 oder 
per E-Mail unter ross@evangelische-kirche-hildrizhausen.de.

Weitere Infos: www.evangelische-kirche-hildrizhausen.de

Wochenspruch

Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit   
erscheint über dir. (Jesaja 60,2)

Samstag, 28. Januar 2023 
  8.45 Livestream zum Liebenzeller Frauentag,   

Gemeindehaus (s.u.)

Sonntag, 29. Januar 2023 
10.00 Gottesdienst (Prädikantin Rebmann), Gemeindehaus
  Kollekte: Kirchturm
10.00 Kinderkirche, Gemeindehaus
19.30 Kontemplation

Montag, 30. Januar 2023 
14.00 Frauenkreis, Gemeindehaus
17.00 Jungscharen für Klassen 1-4, Gemeindehaus
19.30  Kirchenchor, Gemeindehaus

Dienstag, 31. Januar 2023 
20.00 Hauskreis: Programmbesprechung, Gemeindehaus

Mittwoch, 1. Februar 2023 
16.00 Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus

Donnerstag, 2. Februar 2023 
19.00 Jungbläser, Gemeindehaus
19.30 Kirchengemeinderat, Gemeindehaus
20.00 Posaunenchor, Gemeindehaus

Freitag, 3. Februar 2023 
  9.45 Miniclub, Gemeindehaus (Seiteneingang links hinten)

Urlaub von Pfarrer Roß

Pfarrer Roß ist an diesem Wochenende nicht im Dienst.  
Die Vertretung übernimmt Pfarrer Häberle aus Kuppingen, 
Tel. (0 70 32-3 14 33. Am Dienstag ist sowohl das Sekretariat 
geöffnet als auch Herr Roß wieder im Dienst.

Gottesdienst am Sonntag

Am Sonntag feiert Prädikantin Rebmann mit uns den Gottes-
dienst um 10.00 Uhr im Gemeindehaus. Sie wird die Geschichte 
von „Jesu Verklärung“ neu beleuchten (Matthäus 17,1-9).

Wir kommen bis Mitte März sonntagmorgens im Gemeindehaus 
in der Rosnestraße 15 zum Gottesdienst zusammen und nicht 
mehr in der Nikomedeskirche. Dadurch sparen wir Energie und 
schonen unsere Umwelt. Der Gottesdienstraum im Gemeinde-
haus ist ebenerdig und behindertengerecht erreichbar. Nach je-
dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee 
oder Tee und etwas Gebäck zusammenzustehen. Auch aus dem 
Gemeindehaus werden die Gottesdienste online übertragen.

Gottesdienst im 
Gemeindehaus 

mit Prädikantin Maren Rebmann 

 

Sonntag, 29. Jan. 2023, 10 Uhr 
Kinderspielecke - Kinderkirche 

Rosnestr. 15 - Hildrizhausen 
 

online live oder 24/7 auf www.evangelische-kirche-hildrizhausen.de 
 

Kinderkirche am Sonntag: Barmherzig sein

Am Sonntag geht es in der Kinderkirche um eine der wichtigs-
ten Geschichten in der Bibel: die Geschichte vom barmherzigen 
Samariter. Sie gehört zu den Grundlagen der ethischen Bildung. 



Seite 13
NachrichteNblatt GemeiNde hildrizhauseN Nummer 4 

Alle Kinder zwischen 4 und 12 sind ganz herzlich eingeladen zur 
Kinderkirche immer sonntags von 10.00 bis 11.20 Uhr im Ge-
meindehaus in der Rosnestraße!

Kollektendank

Die Besucher des vergangenen Gottesdienstes am Sonntag ga-
ben 245 Euro für das Gemeindehaus. Für die Kollekte ein herzli-
ches Dankeschön. Gott segne Geber/innen und Gaben!

Mit der ganzen Familie Gottesdienst besuchen

Die Gottesdienste im Gemeindehaus machen es für die ganze 
Familie einfacher, dabei zu sein. Während die Erwachsenen im 
Gottesdienst im Erdgeschoss sind, können die Kinder von 4 bis 
12 Jahren am Kindergottesdienst teilnehmen. Und für die Kleinen 
und ihre Eltern gibt es eine Spielecke, in der die Kinder unbe-
kümmert spielen und die Eltern trotzdem im Gottesdienst dabei 
sein können. Solange die Gottesdienste bis Mitte März also im 
Gemeindehaus stattfinden, sind die Angebote für Familien unter 
einem gemeinsamen Dach. Probieren Sie es aus!

Miniclub am Freitag

Am Freitag, 3. Februar 2023 um 9.45 Uhr im Gemeindehaus in 
der Rosnestr. 15 für alle Kinder von 0 bis 3 Jahre und ihre Eltern.

Wir holen am Samstag, 28.01.2023 den 

Bad Liebenzeller Frauentag 

ins ev. Gemeindehaus Hildrizhausen! 

 
„›Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit 

deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft!‹ An zweiter Stelle steht das Gebot: 

›Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst!‹ Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden.“ 

(Markus 12,30f; NGÜ) 

Das Dreifachgebot der Liebe: So simpel, so deutlich und dennoch so komplex ist diese 
Aussage. Aber was bedeutet das wirklich für unser Leben und unseren Alltag? Wie können 
wir dem in der Zeit, in der wir jetzt leben, gerecht werden? Es wird auf jeden Fall eine 
abenteuerliche Reise sein, zu entdecken, wie radikal/kompromisslos und lebensverändernd 
dieses Gebot ist. 

Ablauf:  

8:45 Uhr   Gemeinsames Frühstück 

9:30 Uhr  Vortrag mit Mia Friesen, Sängerin und Songwriterin der 

Outbreakband und Co-Pastorin einer Gemeinde in Ludwigsburg 

sowie Daniela May, Sängerin und Songwriterin aus Leidenschaft.  

Zwischendurch Pause 

12:30 Uhr   Ende des Streamings 

Damit wir es uns so richtig gemütlich machen können und genug zu essen haben, bitten wir 
um Anmeldung bis spätestens 23.01.2023. Eintritt frei. Wir freuen uns über Spenden, die wir 

weiterleiten dürfen.   

Euer Orga -Team 

 Marion Doege:     Tel. 07034 – 4245 

Angela Heldmaier:  Tel. 07034 – 61747 

Susanne Förster:      susanne.foerster.1@t-online.de 

Liebenzeller Frauentag im Gemeindehaus

Wenn Sie noch spontan zum Hausemer Ableger des „Liebenzel-
ler Frauentags“ am Samstag ins Gemeindehaus kommen möch-
ten, dann sagen Sie bitte vorher einer der Organisatorinnen Be-
scheid: Marion Doege, Tel. (0 70 34) 42 45 oder Angela Heldmaier,  
Tel. (0 70 34) 6 17 47 oder per Mail an   
Susanne.Foerster.1@T-Online.de.

Ein kleiner Kreis von Frauen in unserer evangelischen Kirchen-
gemeinde holt den Liebenzeller Frauentag an diesem Samstag,  
28. Januar 2023 ins evangelische Gemeindehaus nach Hildriz-
hausen. Start ist um 8.45 Uhr mit einem gemeinsamen Früh-
stück. Anschließend wird der Vortrag von Mia Friesen zum 
Thema „Dreifachgebot der Liebe“ live übertragen. Daniela May 
sorgt für die musikalische Begleitung. Ende ist ca. 12.30 Uhr.  
Eintritt frei.

Katholische Kirchengemeinde   
Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

Freitag, 27. Januar 2023
18.00  Holzgerlingen Ökumenische Abendandacht im Haus 

am Ziegelhof (Hr.Hoffardt)

Samstag, 28. Januar 2023
18.00  Schönaich Eucharistiefeier (Don Emeka)

Sonntag, 29. Januar 2023 – 4. Sonntag im Jahreskreis
10.00  Altdorf ökumenischer Gottesdienst in der Festhalle
  (Ökumene-Team, Pfr. Feil)

Freitag, 03. Februar 2023
  9.00 Holzgerlingen Eucharistiefeier

Samstag, 04. Februar 2023
14.30  Holzgerlingen Taufe von Bela Anton Gralla und   

Maximilian Noll
18.00  Schönaich Eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Sonntag, 05. Februar 2023 – 5. Sonntag im Jahreskreis
10.30   Holzgerlingen Eucharistiefeier (Pfr. Feil, PR J. Avcu)  

 mit Blasius-Segen und Vorstellung der Firmbewerber- 
Innen es spielt die Combo wird im Internet übertragen; 
Verkauf von GEPA-Artikeln

  Kollekte: für Priesterausbildung in Trichur (Indien)
15.30  Holzgerlingen Versöhnungsfeier für die Erstkommuni-

onfamilien

Wochendienst bei Beerdigungen und in dringenden seelsor-
gerlichen Angelegenheiten

24. bis 27. Januar 2023: Pfr. Feil, Tel. (0 70 31) 41 98 01

31. Januar bis 03. Februar 2023:   
Don Emeka, Tel. (01 62) 61 74 2 64

Terminhinweise – siehe auch unsere Homepage

Ökumenischer Gottesdienst in Altdorf

Herzliche Einladung am Sonntag, 29. Januar um 10.00 Uhr in die 
Festhalle in Altdorf.
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Sternsingeraktion 2023

 
 

Die Sternsingeraktion 2023 ist abge-
schlossen, die Hauser und 

Wohnungen sind gesegnet und die 
Spenden gezahlt. 

 
In unserer Gemeinde sind bisher 

 
6985,56 € 

 
zusammengekommen; damit wird in 
diesem Jahr Kindern in Indonesien 

geholfen. 
 

Wir danken von Herzen allen 
Sternsingern, den ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern, den 

Begleiterinnen und Begleitern und vor 
allem den vielen Spendern! 

 

 

 
 

.
Die Sternsingeraktion 2023 ist zwar abgeschlossen – es ist je-
doch noch bis Ende Januar möglich, sich den Segensstreifen 
in der Kirche oder im Pfarrbüro gegen eine Spende abzuholen.

Ökumenische Bibelabende in Altdorf
Mittwoch, 1. Februar 2023 im evang. – methodistischem Ge-
meindezentrum, Referent: Pfr. Baral
Thema: Aus dem Gefängnis heraus (Apg 12,1-24)
Donnerstag, 09. Februar 2023, im Pfarrer-Schubert-Haus, Refe-
rent: Pfarrerin Oberkampf
Thema: Zur Problemlösung kommen (Apg 15,1-35)
Teilnehmer aus allen Orten der kath. Kirchengemeinde sind will-
kommen.
Bitte Beginn 19.30 Uhr (nicht 20.00 Uhr) Uhr beachten.
Willkommen auch beim Ökumenischen Bibelsonntag, 29. Ja-
nuar, 10.00 Uhr, in der Festhalle Altdorf: „Zwischen Schiffbruch 
und Aufbruch“ – Predigt: Pfr. Anton Feil

Neue Tauftermine
Sonntag,  5. März 2023 um 14.30 Uhr,
Sonntag,  19. März 2023 um 14.30 Uhr,
Ostermontag,   10. April 2023 im Gottesdienst um 10.30 Uhr  

in Hildrizhausen, 
Samstag,  6. Mai 2023 um 14.30,
Pfingstmontag,   29. Mai 2023 im Gottesdienst um 10.30 Uhr   

in Holzgerlingen, 
Sonntag,  2. Juli 2023 um 14.30 Uhr.
Auskunft und Anmeldung erfolgt übers Pfarrbüro.

Woche der Goldhandys – misso hilft
Die erfolgreiche Aktion geht weiter: Sie können ihre alten Handys 
in die Sammelbox in der Erlöserkirche legen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Zur Information
Die Franziskuskirche in Hildrizhausen ist ab jetzt tagsüber wieder 
offen.

Dekanat
Die neuen Kursprogramme für das 1. Halbjahr 2023 sind an-
gekommen und liegen am Schriftenstand in der Kirche aus. In 
diesem Jahr gibt es eine Neuerung: das Programm der Senioren- 
akademie auf dem Goldberg in Sindelfingen ist integriert – man 
braucht also nur ein Heft mitnehmen!
Auch in unserer SE Schönbuchlichtung finden Aktionen statt, 
bzw. wurden von uns organisiert.
Heute schon möchten wir Sie auf die Führung der Großen Lan-
desausstellung im Lindenmuseum unter dem Titel: „Tamilische 
Geschichte(n) aus Indien und der Welt“ hinweisen. Sie wird am 
Samstag, 25. Februar 2023 um 13.40 Uhr sein – bitte notieren 
Sie sich den Termin schon mal im Kalender!

Alzheimer?

0800 / 200 400 1
(gebührenfrei) 

Schon heute leiden rund 1,2 Millionen 
Menschen an der Alzheimer-Krankheit. 
Tendenz steigend. Deshalb ist weitere 

Forschung nötig!
Sie wollen mehr über Alzheimer wissen? 
Wir informieren Sie kompetent und 
kostenlos unter:

S0
9

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de
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Öffnungszeiten im Pfarrbüro:

Dienstag:  16.00 – 18.00 Uhr,

Donnerstag:  9.00 – 11.00 Uhr,

Freitag:  9.30 – 10.30 Uhr

Telefon (0 70 31) 7 47 00, Fax (0 70 31) 74 70 10  
E-Mail: KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de  
Internetseite: www.kath-kirche-holzgerlingen.de

Pfarrer Feil: Telefon (0 70 31) 74 70 20 oder 41 98 01,  
E-Mail: Anton.Feil@drs.de

Kirchenpfleger Hubert Gfrörer 
E-Mail: HGfroerer@kvz.drs.de 
Telefon: (0 70 31) 74 70 13 (Freitags 9.30 bis11.30 Uhr)

Kath. Jugendreferat, Jugendreferentin Katharina Haas 
Dienstag bis Freitag von 10.00 bis15.00 Uhr 
Im Hasenbühl 14, Schönaich, Telefon: (0 70 31) 46 57 46 
E-Mail: Katharina.Haas@drs.de

Hausmeister in Holzgerlingen und in Hildrizhausen:  
Willfried Gotzmann, Telefon 0157 34 59 69 94

Hausmeisterin in Altdorf:  
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt, Telefon 0151 65 47 23 65

Katholische italienische Gemeinde  
GESÚ MISERICORDIOSO

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:

Daniela Di Stefano   
Telefon (0 70 31) 4 38 02 15  
WhatsApp: 0151 4201 1760 
E-Mail: cigm@outlook.com

Öffnungszeiten:

Dienstag von  15.00 bis 17.00 Uhr  
und Freitag von  12.30 bis 14.30 Uhr

Don Emeka (nach Vereinbarung):  
Mobil (01 62) 6 17 42 64

Sonntag, 29. Januar 2023

11.00 Gottesdienst in Schönaich

Samstag, 4. Februar 2023

17.00 Gottesdienst in Steinenbronn, San Giuliano

Sonntag, 5. Februar 2023

11.00 Gottesdienst in Schönaich

Sonntag, 12. Februar 2023

11.00 Gottesdienst in Schönaich

Sonntag, 19. Februar 2023

11.00  Gottesdienst in Holzgerlingen

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Altdorf/Hildrizhausen/Holzgerlingen:
Holzgerlingen, Gartenstraße 79
Gemeinde Ehningen:
Ehningen, Altdorfer Weg 11

Neuapostolische Kirche  
Süddeutschland K.d.ö.R.
Gemeinde Ehningen, Altdorfer Weg 11 
Gemeinde Böblingen, Zeppelinstraße 48

Samstag, 28. Januar 2023 
10.00 Probe des Jugendchores in Fellbach, Kastanienweg 5

Sonntag, 29. Januar 2023 
  9.30 Gottesdienst in Böblingen, parallel Sonntagsschule
  9.30  Gottesdienst in Ehningen
10.00 Jugendgottesdienst in Fellbach, Kastanienweg 5

Mittwoch, 1. Februar 2023 
20.00 Gottesdienste in Böblingen und Ehningen

Sonntag, 5. Februar 2023 
  9.30 Gottesdienste in Ehningen und Böblingen
10.45 Probe des Gemeindechores in Böblingen

Bitte beachten: Das in den Kirchen umgesetzte Hygienekonzept 
erlaubt den Besuch der Gottesdienste vor Ort. Gottesdienste 
werden zusätzlich per Livestream übertragen, sodass sie auch 
von zu Hause aus mitverfolgt und mitgefeiert werden können.

Weitere Informationen über die Neuapostolische Kirche Süd-
deutschland K.d.ö.R. sind unter www.nak-sued.de zu finden.

Aus dem Vereinsleben

Freiwillige Feuerwehr

Dienste im Januar und Februar
Samstag,    28. Januar 2023 Zug 1 + Zug 2  20.00 Uhr

Samstag,    4. Februar 2023  Zug 1  17.30 Uhr

Freitag,  10. Februar 2023  Jugendfeuerwehr  18.30 Uhr

Samstag,  11. Februar 2023  Hauptversammlung  19.00 Uhr

Samstag,  18. Februar 2023  Zug 2  17.30 Uhr

Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr  
Hildrizhausen 2023
Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hildrizhausen 
findet dieses Jahr am Samstag, 11. Februar 2023 um 19.00 Uhr 
im Feuerwehrgerätehaus statt. Folgend die Tagesordnung:

1. Bericht des Kommandanten

2. Bericht der Schriftführerin

3. Bericht der Kassenverwalterin

4. Bericht der Jugendwartin

5. Bericht des Leiters der Altersabteilung

6. Entlastungen

7. Ehrungen/Beförderungen/Neuaufnahmen

8. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung können bis zum 10. Februar 2023 per 
Mail oder schriftlich beim Kommandanten eingereicht werden.

Ich bitte um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Stefan Lambert – Kommandant
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Die Freiwillige Feuerwehr Hildrizhausen trauert um ihren Kameraden

Günther Hahn

der am 14.01.2023 im Alter von 67 Jahren verstarb.

Günther Hahn trat im April 1974 im Alter von 18 Jahren in unsere Feuerwehr ein. Er 

hat sich durch Zuverlässigkeit und Pflichttreue ausgezeichnet. In seiner aktiven 

Dienstzeit absolvierte er das Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold.

Für seine aktive Dienstzeit wurde er mit dem silbernen Feuerwehr Ehrenzeichen für 

25-Jährige treue Dienst- und Einsatzzeit der Feuerwehren des Landes Baden-

Württemberg ausgezeichnet.

Seit seinem Ausscheiden aus  dem aktiven Dienst war Günther als Mitglied der 

Altersabteilung bei den meisten kameradschaftlichen Veranstaltung dabei und zeigte 

dadurch seine immer noch enge Verbundenheit zu unserer Wehr.

Wir verlieren mit ihm einen treuen, guten und pflichtbewussten Kameraden und 

werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

NACHRUF

Gott zur Ehr, dem 

nächsten zur Wehr.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Hildrizhausen

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Hildrizhausen

Seniorengymnastik in der Schönbuchhalle
Wir freuen uns, dass ab Mittwoch, 01. Februar 2023 von 13.30 bis 
14.30 Uhr in der Schönbuchhalle, Im Sommerfeld 2, Hildrizhau-
sen die Seniorengymnastik nach der Winterpause wieder startet.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Übungsleiterin Dag-
mar Schneider, Tel. (0 70 31) 60 60 64 oder bei der Kursverant-
wortlichen Juliane Grossnick beim DRK-Kreisverband Böblingen 
e.V., Tel. (0 70 31) 69 04-4 05.

Harmonika-Club Hildrizhausen e.V.

Lasst die Kugeln rollen...

Das hieß es am 21. Januar 2023 für die Großen der HCH-Jugend. 
Um 9.10 Uhr trafen sich 7 Schülerinnen und Schüler, zum Teil 
noch etwas verschlafen, am Alten Rathaus. Von dort aus ging es 
nach Böblingen ins „Dream Bowl“. Mit Toröffnung konnten wir 
uns neben den „Profis“ ins Zeug legen. Obwohl wir keine eige-
nen, frisch geölten und polierten Kugeln hatten, mussten sich die 
Pins auch vor uns in Acht nehmen, denn es wurden so manche 
Strikes geworfen.

Auf den zwei von uns gebuchten Bahnen wurde mit viel Freu-
de gespielt, gelacht und gegen Ende auch richtig für den Sieg 
gekämpft. Bevor es dann an den Heimweg ging, gab es für alle 
Jugendlichen noch eine Brezel zur Stärkung.

Vielen Dank für euer Kommen und den schönen Vormittag.

Eure Jugendleitung

Helga Gruber und Tanja Wohlgemuth

Liederkranz »Hildrizhausen«Liederkranz Hildrizhausen

Voranzeige – Jahreshauptversammlung

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am

Dienstag, 14. Februar 2023 um 19.00 Uhr im Sportheim

möchten wir alle Mitglieder herzlich einladen.

Tagesordnungspunkte:

1. Berichte (Vorstand, Kassier, Schriftführerin, Chorleiterin)

2. Totenehrung

3. Entlastung der Vorstandschaft

4. Ehrungen

5. Neuwahlen des gesamten Vorstandes

6. Sonstiges

Anträge zur Tagesordnung müssen bis 10. Februar 2023 beim 
Vorstand Brigitte Schöffl, Zeppelinstraße 12, Telefon (07034) 
8353, vorliegen.

Der Vorstand
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Hausemer 
Schnaidrebbler

Hausemer 
Schnaidrebbler

Fasnetstour
Letztes Wochenende ging unsere Fasnetstour am Freitag nach 
Gültlingen, dort dürften wir unser Programm auf der Bühne prä-
sentieren. Am Samstag waren wir bei unseren Freunden in Det-
tenhausen. Beide Abende waren sehr gelungen und wir freuen 
uns schon auf nächste Woche.
Lust bekommen mitzukommen als Hästräger oder als Musiker 
oder einfach mal nur so um das Fasnetsleben zu erleben?
Kein Problem, dann sprecht uns an. Wir freuen uns immer auf 
neue Gesichter.
Wir laden ganz herzlich zu unserer Rosenmontagparty am 20. Fe-
bruar 2023 in Hildrizhausen ein. Karten gibt es wie immer beim 
Getränke Zwirner in Hildrizhausen. Es können keine Reservierun-
gen gemacht werden und es muss bar bezahlt werden.
Wir freuen uns auf euch.

Kulturkreis HildrizhausenKulturkreis Hildrizhausen

Zwei wie Bonnie und Clyde
Eine turbulente und aberwitzige Gaunerkomödie von Tom Müller 
und Sabine Misiornyl Manni und Chantal träumen vom großen Geld, 
mit Heirat in Las Vegas und Flitterwochen auf Hawaii, aber dafür 
muss erst einmal eine Bank geknackt werden. Ein Kinderspiel!
Doch anders als bei ihren Vorbildern Bonnie und Clyde erweist 
sich die Durchführung eines scheinbar genialen Plans als gar 
nicht so einfach. Zum verrückt werden! Aber die beiden geben so 
schnell nicht auf, es wird halt noch einmal versucht.
Das Zwei-Personen-Stück ist wahrlich eine Tour de Force für die 
Lachmuskeln, ein groteskes Abenteuer, bei dem ein Gag den 
nächsten jagt und die Lage für das dilettantische Gaunerpärchen 
immer verzwickter wird.
Es spielen Anja Schweitzer und Dieter Braun, die in Hildrizhausen 
bereits mit der Aufführung von „Gretchen 89“ das Publikum be-
geistert haben.
Samstag, 4. Februar 2023 um 19.30 Uhr im Schönbuchsaal Hild-
rizhausen.
Karten zu 12,00 Euro an der Abendkasse, Vorverkauf über Kultur-
kreis Hildrizhausen, Tel. (0 70 34) 80 00.

TSV HildrizhausenTSV Hildrizhausen
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Dienstag von 8.00 bis 10.00 Uhr  
und Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Telefon (0 70 34) 25 75 83 
E-Mail: geschaeftsstelle@tsv-hildrizhausen.de 
Internet: www.tsv-hildrizhausen.de
Sportgaststätte: Telefon (0 70 34) 27 99 77 
 

 
Am Samstag, den 11.2.2023 steigt 

in der Schönbuchhalle in 
Hildrizhausen ein närrisch toller 
Kinderfasching und ihr seid alle 

eingeladen 
Eintritt 3 € 

 
    Einlass:    13:30 Uhr 

  Beginn:    14:00 Uhr 
       Ende :     17:00 Uhr 

Kartenvorverkauf: 31.1.2023 / 07.02.2023  
14.15 -15.45 Uhr Sporthalle der Schönbuchschule 

und ab 31.01.2023 bei Getränke Zwirner 
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Abteilung Fußball

Endlich wieder Schlachtplattenessen

Nach der Zwangspause ist es endlich wieder soweit: Das 
Schlachtplattenessen des TSV Hildrizhausen Fußball findet am 
12. Februar 2023 ab 11.00 Uhr im Schönbuchsaal statt. Neben 
einer schwäbischen Schlachtplatte gibt es natürlich auch Kaffee 
und Kuchen.

Wir freuen uns auf euch!

Kommende Spiele des TSV
Um sich optimal auf die Rückrunde vorzubereiten, bestreiten un-
sere Jungs und Mädels einige Vorbereitungsspiele. Hier alles auf 
einen Blick:

Sonntag, 29. Januar 2023 um 13.30 Uhr

TSV Darmstadt – TSV Hildrizhausen

Freitag, 3. Februar 2023 um 19.30 Uhr

TSV Merklingen II – TSV Hildrizhausen II

Sonntag, 5. Februar 2023 um 14.00 Uhr

TSV Hildrizhausen – TSV Wildberg

Sonntag, 5. Februar 2023 um 15.00 Uhr

NK Croatia Sindelfingen – TSV Hildrizhausen II

Samstag, 11. Februar 2023 um 11.00 Uhr

SV Nufringen II – TSV Hildrizhausen Frauen

Samstag, 11. Februar 2023 um 16.00 Uhr

SV Böblingen II – TSV Hildrizhausen

Freitag, 17. Februar 2023 um 19.00 Uhr

TSV Hildrizhausen – GSV Maichingen III

Sonntag, 19. Februar 2023 um 11.30 Uhr

SG SV Horrheim/SV Sternfels/TSV Häfernhaslach II – TSV Hild-
rizhausen Frauen

Sonntag, 19. Februar 2023 um 15.00 Uhr

SpVgg Weil im Schönbuch II – TSV Hildrizhausen

Sonntag, 26. Februar 2023 um 15.00 Uhr

VfL Herrenberg – TSV Hildrizhausen

E-Junioren

22. Januar 2023 – Hallenturnier SG Gäufelden

Dritte Woche – drittes Turnier. Bei schönstem Winterwetter ging 
es diese Woche nach Gäufelden. Das erste Spiel ging direkt ge-
gen einen der Turnierfavoriten die TSG Tübingen. Dem erwartet 
schweren Gegner konnten wir leider nicht viel entgegnen und 
verloren mit 0:3.

Im zweiten Spiel ging es somit bereits um alles. Gegen den VfL 
Nagold 1 gelang uns nach einem 0:1 Rückstand noch ein 3:1. 
Somit war die Tür für das Viertelfinale wieder offen. Das entschei-
dende Spiel gegen die SG Gäufelden 2 konnten wir souverän mit 
3:1 gewinnen.

Als bester dritter Platz der Gruppenphase kamen wir dann noch 
ins Viertelfinale, das wir gegen einen weiteren Favoriten, den 
Hausherren Gäufelden 1, bestreiten durften. Mit dem Publikum 
und dem Heimvorteil im Rücken wurde Gäufelden 1 seiner Rolle 
gerecht und wir verloren das Spiel mit 1:4.

Die Tore für Hildrizhausen haben geschossen: Mohamad (3),  
Moritz (2), Lorenzo und Aaron.

Wir bedanken uns bei allen mitgereisten Fans für die tolle Unter-
stützung.

Das nächste Turnier spielen wir am 4. Februar 2023 in Nufringen.

Ball-Club WaldhausBall-Club Waldhaus

F-Jugend bekommt neue Trikots

Hurra, unsere neuen Trikots sind da!

Strahlende Kinderaugen und glückliche Trainerinnen am Freitag 
bei der F-Jugend.
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Wir möchten uns recht herzlich bei Mike 
Schoening, Deutsche Vermögensbera-
tung Team Schoening, für das Sponsoring 
bedanken und freuen uns schon auf die 
kommenden Spieltage im neuen Outfit.

F-Jugend

Spieler: Lenny, Alexander, Marco, Lina, Luca, Maxim, Pepe, 
Emely, Noah, Ole, Hannah, Tristan, Hannes, Xenia, Johanna, Mar-
garete, Mats, Jonas, Ben, Mika, Johanna, Ben und Mats

HandballSpielGemeinschaft 

HSG Geschäftsstelle 
Postfach 11 16, 71088 Holzgerlingen 
www.hsg-schoenbuch.de 
vorstand@hsg-Schoenbuch.de

Ergebnisse vom Wochenende

2. Männer, Bezirksklasse

SV Bondorf – HSG Schönbuch  32:22

1. Männer, Verbandsliga 1

HSG Schönbuch – TV Flein  30:31

A-Jugend weiblich, Bezirksliga

HSG Schönbuch – Spvgg Mössingen  21:23

A-Jugend männlich, Bezirksliga

HSG Schönbuch – SG Aidlingen-Ehningen  28:19

B-Jugend weiblich, Bezirksliga

HSG Schönbuch – H2Ku Herrenberg  9:41

B-Jugend männlich, Bezirksklasse

HSG Schönbuch – SG Ober-/Unterhausen  30:37

C-Jugend weiblich, Bezirksliga

HSG Schönbuch – TV Rottenburg  27:24

Harter Kampf wird mit Sieg belohnt

Nach langen 6 spielfreien Wochen, durften wir endlich am Sams-
tag, 21. Januar 2023 zu unserem 1. Heimspiel im Jahr 2023 an-
treten. Der Gegner war dieses Mal der Tabellenletzte aus Rot-
tenburg. Da es in dieser Liga keinen einfachen Gegner gibt und 
jeder jeden schlagen kann, sollte Rottenburg nicht unterschätzt 
werden. An was immer es auch lag, traten die Mädels der HSG 
Schönbuch die ersten 15 Min unterirdisch an und lagen verdien-
terweise mit 6:10 in Rückstand. Dies zwang den Trainer zu seiner 
ersten Auszeit, und er schien hier die richtigen Worte gefunden 
und haben. Die Mannschaft steigerte sich fortan und ging mit 
10:10 in die Halbzeit. Auch nach der Pause ackerte die wjC wei-
ter und gab die erste Führung nach dem 11:10 nicht mehr her 
und gewann nach hartem Stück Arbeit am Ende wohlverdient mit 
27:24.

Mädels, Heute hat man gesehen, dass wenn ihr nicht alle 100% 
bei der Sache seid, auch gegen den Tabellenletzten gerne mal 
eine Niederlage eingefahren werden kann. Die Rückrunde ist ge-
startet und es wäre mehr als Schade, wenn das bisher so hart 
erarbeitete, leichtfertig hergeschenkt wird.

Nächste Woche geht es gegen Pfullingen weiter, hoffentlich ohne 
die ersten 15 Minuten von heute.

Für die wjC der HSG Schönbuch spielten: Anne, Finja, Jule, Kat-
harina, Lavinia, Lena, Linda, Sara L, Sara Z., Sophie, Tara und Toni

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse

TV Großengstingen – HSG Schönbuch  22:20

Spielankündigungen

Heimspiele

Samstag, 28. Januar 2023

WeilerSportZentrum

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse

12.00 Uhr HSG Schönbuch – SG Aidlingen-Ehningen

A-Jugend weiblich, Bezirksliga

15.30 Uhr HSG Schönbuch – TSV Altensteig

3. Männer, Kreisliga B

17.40 Uhr HSG Schönbuch 2 – SGHCL 2
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2. Männer, Bezirksklasse

20.00 Uhr HSG Schönbuch 2 – SG HCL 2

Auswärtsspiele

Samstag, 28. Januar 2023

A-Jugend männlich, Bezirksliga

Sporthalle beim Sportzentrum in Leonberg

15.45 SV Leonberg/Eltingen – HSG Schönbuch

1. Männer, Verbandsliga 1

Gemeindehalle in Oppenweiler

17.30 Uhr HCOB Opp/BK 2 – HSG Schönbuch

Auswärtsspiele

Sonntag, 29. Januar 2023

E-Jugend gemischt E4:1/2

Eichwaldhalle in Altensteig

13.00 Uhr TSV Altensteig – HSG Schönbuch 2

E-Jugend gemischt E4:1/3

Eichwaldhalle in Altensteig

11.30 Uhr HSG Schönbuch – SG Aidlingen-Ehningen

 

Vorverkauf im 
Magazin in Holzgerlingen 

 

Eintrittspreis: 13 €  

Eintritt ab 18 Jahren 

2

4

Deutscher Hausfrauenbund (DHB)
Ortsverband Schönbuchlichtung e.V.
Deutscher Hausfrauenbund (DHB)
Ortsverband Schönbuchlichtung e.V.

Mittwoch, 1. Febuar 2023, 16.00 Uhr

Folkloristische Tänze mit Doris Mittelmeier

Treffpunkt: Holzgerlingen, Begegnungsstätte

Haus am Ziegelhof

Anmeldung bis Samstag, 28. Januar 2023

bei Frau Heitsch, Tel. (0 70 31) 60 98 12

Mitteilungen anderer Behörden

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Integration informiert:

Baden-Württemberg ändert Corona-Verordnung / Regelun-
gen treten am 31. Januar 2023 in Kraft / Maskenpflicht ent-
fällt unter anderem im öffentlichen Personennahverkehr so-
wie für Personal in Arztpraxen

Gesundheitsminister Manne Lucha: „Land befindet sich im 
Übergang von Pandemie zu Endemie / Stufenweises Vorge-
hen bei der Rücknahme von Einschränkungen hat sich be-
währt“
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Das baden-württembergische Landeskabinett hat in seiner Sit-
zung am Dienstag (24. Januar) einer Änderung der Corona-Ver-
ordnung zugestimmt. Mit der Verordnung wird die Maskenpflicht 
im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), in Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe und für das Personal in Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, psychotherapeutischen Praxen sowie weiteren ver-
gleichbaren ambulanten medizinischen Einrichtungen aufgeho-
ben. Die Regelungen treten am 31. Januar 2023 in Kraft.

„Das Land befindet sich im Übergang von der Pandemie in die 
Endemie“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha am Dienstag 
in Stuttgart. „Bei der Rücknahme von Einschränkungen haben 
wir in Baden-Württemberg ein stufenweises Vorgehen verfolgt, 
das hat sich bewährt. Auch in Zukunft werden wir das Infekti-
onsgeschehen im Land aufmerksam beobachten, um bei Bedarf 
schnell reagieren zu können.“

Grundsätzlich gab es zuletzt nur noch wenige Corona-Einschrän-
kungen durch das Land. Baden-Württemberg hatte beispielswei-
se als eines der ersten Bundesländer schon vergangenes Jahr im 
November die Isolationspflicht gelockert. Weitere Corona-Regeln 
– zum Beispiel die FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen sowie für Patientinnen und Patienten sowie 
Besucherinnen und Besucher von Arztpraxen und vergleichbaren 
ambulanten medizinischen Einrichtungen – liegen in der Rege-
lungskompetenz des Bundes. Gleiches gilt für die Testpflichten in 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Sie gelten daher auch 
in Baden-Württemberg weiter.

Unabhängig von den rechtlichen Vorgaben wird weiterhin emp-
fohlen, eine Maske zu tragen. Dies gilt insbesondere für vulnerab-
le Personen sowie in geschlossenen Räumlichkeiten.

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes hat im Gleichlauf 
mit der Bundesregelung eine befristete Laufzeit bis zum 7. April 
2023, kann aber jederzeit an aktuelle Entwicklungen angepasst 
werden.

Geflügelpest bei Wildgänsen in Leonberg

Erst vor wenigen Tagen hatte das Landratsamt auf die erhöhte 
Gefahr der Geflügelpest hingewiesen – schon ist es eingetroffen. 
In Leonberg gibt es einen bestätigten Ausbruch der Geflügelpest, 
auch Vogelgrippe genannt, bei einer Graugans am Stadtsee.

Solange es bei diesem 1 bestätigten Fall bleibt, verzichtet das 
Landratsamt nach durchgeführter Risikoanalyse derzeit auf ein 
Aufstallungsgebot, appelliert aber an alle Halter von Nutzgeflü-
gel, dies freiwillig zu tun. Sollte sich das Geschehen dynamisch 
entwickeln, sprich weitere Tiere mit dem Virus der Geflügelpest 
entdeckt werden, wird das Landratsamt weitergehende Maßnah-
men erlassen müssen.

Der Landkreis Böblingen fordert alle Geflügelhalter in Leonberg, 
aber auch im gesamten Landkreis auf, penibel auf Biosicher-
heitsmaßnahmen zu achten, um einen Eintrag in die Nutzgeflü-
gelhaltungen zu verhindern.

Damit das Seuchengeschehen nicht auf Nutzgeflügel übergreift, 
hat das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz eine Allgemeinverfügung erlassen, die für jeden 
Geflügelhalter in Baden-Württemberg gilt, egal wie wenige Tiere 
er im Bestand hat. Auch Kleinsthaltungen mit nur sehr wenigen 
Hühnern, Gänsen und Enten sind betroffen.

Alle Geflügelhalter sind angehalten, penibel auf Biosicherheits-
maßnahmen zu achten, um einen Eintrag in die Nutzgeflügelhal-
tungen zu verhindern.

Die genauen Bestimmungen der Allgemeinverfügung gibt es auf 
der Homepage des Veterinäramtes   
(www.lrabb.de/Veterinaerdienst) und der Homepage des Minis-
teriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg (https://mlr.baden-wuerttemberg.de/).

Allgemeine Informationen zur Geflügelpest, die aktuelle Risiko-
einschätzung, sowie Anleitungen für Biosicherheitsmaßnahmen 
auch in Kleinsthaltungen finden sich auf der Seite des Fried-
rich-Löffler-Instituts (www.fli.de).

Weiterhin sind alle Geflügelhalter aufgefordert, ihre Geflügelhal-
tung beim Veterinäramt zu registrieren, sofern nicht bereits ge-
schehen. Auch Hobby- und Kleinsthaltungen sind verpflichtet 
ihre Geflügelhaltung anzumelden.

Formulare gibt es ebenfalls auf der Homepage des Veterinäram-
tes oder können angefordert werden unter (0 70 31) 6 63 14 68 
oder veterinaer-lebensmittel@lrabb.de

Die Geflügelpest, auch als Vogelgrippe bekannt, ist eine in den 
meisten Fällen tödlich verlaufende Virus-Erkrankung für eine Viel-
zahl an Vogelarten. Wo sie auftritt, muss sie von Amts wegen mit 
rigiden Mitteln bekämpft werden, um eine Ausbreitung zu verhin-
dern. Eine Gefährdung der Gesundheit für Menschen durch die 
Vogelgrippe besteht derzeit nicht.

Aus dem Forstbezirk Schönbuch:
Wegegebot im Rotwildgatter im Schönbuch

Im Schönbuch lebt eines der wenigen Rotwildvorkommen im 
Land. Für zahlreiche Naturliebhaber stellt das Rotwild insbeson-
dere in der Brunft eine Attraktion dar. Försterinnen und Förster 
tun viel, um das Rotwild im Naturpark Schönbuch zu erhalten. 
Der Winter stellt für viele Wildtiere eine Notzeit dar. Vom Winter-
schlaf bis zum Vogelzug nach Süden hat sich die Tierwelt unter-
schiedliche Strategien ausgedacht, um diese Notzeit möglichst 
gut zu überstehen. Unser heimisches Rotwild erweist sich als 
wahrer Energiesparkünstler. 

Voraussetzung ist, dass das Rotwild in den Wintermonaten be-
sonders im Februar und März möglichst ohne Störungen leben 
kann. Wird das Wild nicht gestört, so bewegt es sich wenig, der 
Energiebedarf der Tiere sinkt deutlich ab. Von daher benötigen 
die Tiere nur wenig Nahrung, die im Spätwinter bzw. im zeitigen 
Frühjahr sehr knapp sein kann. Da die Anzahl des Rotwildes in 
der durch das Gatter begrenzte Fläche relativ hoch ist, kommt 
der Ruhe für die Tiere in den Monaten Februar und März eine 
besondere Bedeutung zu. Das Rotwild kann mit Erholungssu-
chenden im Naturpark in der Regel gut umgehen, sofern sich die 
Waldbesucher auf den Wegen aufhalten. Bewegen sich die Wald-
besucher abseits der Wege z. B. in den Einständen des Wildes, 
so werden diese als Gefahr wahrgenommen. 

Das Wild flüchtet panisch, der Energiebedarf schnellt in die Höhe 
und das Rotwild benötigt viel Futter, um die Energieverluste aus-
zugleichen. Dabei kommt es häufig zu erheblichen Schäden am 
Wald, da das Rotwild in dieser Jahreszeit bei häufiger Beunruhi-
gung anfängt die Rinde junger Bäume zu fressen. Der einzelne 
Baum erholt sich zwar meistens wieder, bleibt aber auf Dauer 
stark geschädigt. Das Waldgesetz von Baden-Württemberg er-
laubt in diesen Fällen das Betreten des Waldes einzuschränken, 
um unnötige Störungen des Rotwildes zu vermeiden. Der Forst-
bezirk Schönbuch verfügt daher ab dem 1. Februar bis zum 31. 
März 2023 für das gesamte Rotwildgatter im Schönbuch ein We-
gegebot für Waldbesuchende. Es wird empfohlen, auch Hunde 
an der Leine zu führen. Die Nutzung sämtlicher ausgewiesener 
Rad- und Wanderwege, sowie die Nutzung befestigter Fahrwege 
ist weiterhin gestattet. Ihre Unterstützung ist wichtig beim Erhalt 
eines gesunden und klimastabilen Waldes.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: schoenbuch@forstbw.de.
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Ansprechpartnerin für Elektromobilität

Mobilität im Landkreis umweltfreundlicher gestalten

Der Landkreis Böblingen hat seit Kurzem eine neue Ansprech-
partnerin für eine Erstberatung zur Elektromobilität und zum 
Ladeinfrastruktur-Management. Dandan Shu ist zuständig für die 
Erstberatung von Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen 
und kann Fragen zur Elektromobilität, insbesondere hinsichtlich 
möglicher Fahrzeuge, Lademöglichkeiten und Fördermöglich-
keiten beantworten und wichtige Informationen geben. Wer sich 
beispielsweise über Fördermöglichkeiten für Elektroautos, Wall-
boxen für daheim oder Ladesäulen auf dem Firmengelände infor-
mieren möchte, kann sich an Frau Shu wenden.

Ziel des Landkreises ist es über das Angebot einer kostenlosen 
individuellen Erstberatung für Privatperson und Unternehmen 
und eine Vernetzung der Kommunen die notwendigen Strukturen 
zu schaffen, um die Elektromobilität im Landkreis zukunftsfähig 
aufzustellen und die Mobilität im Landkreis dadurch nachhaltiger 
und umweltfreundlicher zu gestalten.

Das Mobilitätskonzept des Landkreises bildet hierfür die Grund-
lage und findet sich unter www.lrabb.de/mobilitaetskonzept.

Kontaktdaten:

Dandan Shu

Beauftragte für Mobilität/ Erstberatung Elektromobilität und 
Management Ladeinfrastruktur, Landratsamt Böblingen, Stabs-
stelle Nachhaltige Mobilität, Parkstraße 16, 71034 Böblingen,  
Tel. 07031-663 1790, E-Mail: d.shu@lrabb.de

Bürger können Standorte für E-Ladesäulen 
vorschlagen

Landkreis Böblingen erstellt Ladeinfrastrukturkonzept

Um den Umstieg auf Elektromobilität noch attraktiver zu gestal-
ten, spielt eine bedarfsgerechte und angemessene Ladeinfra-
struktur eine bedeutete Rolle. Bis 2030 sollen rund 15 Millionen 
Elektrofahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein. Dafür reichen 
private Wallboxen alleine nicht mehr aus. Der Landkreis Böblin-
gen möchte daher gemeinsam mit den Kommunen die Errichtung 
einer Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum unterstützen. Der-
zeit lässt der Landkreis Böblingen ein Ladeinfrastrukturkonzept 
von der Mobilitätswerk GmbH aus Dresden erstellen. Dies soll 
die Grundlage dafür bieten, den Ausbau der Ladeinfrastruktur im 
Landkreis weiter voranzubringen. Im Rahmen der Konzepterstel-
lung wird auch eine Bedarfserhebung für den Landkreis durch-
geführt.

Das Landratsamt lädt daher alle Bürgerinnen und Bürger ein, an 
einer Online-Umfrage teilzunehmen. In einer Landkarte können 
Teilnehmer Standort für öffentliche Ladepunkte eintragen. Für 
einen Standort sollte man jeweils auch kommentieren, warum, 
wie lange und wie häufig der eigene Pkw dort normalerweise 
steht. Die Teilnahme ist möglich bis zum 26. Februar 2023 unter  
www.mitmachen-kreisbb.de

Die Zahl vollelektrischer Autos oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen 
steigt im Landkreis von Jahr zu Jahr. Innerhalb eines Jahres sind 
die Zulassungen von vollelektrischen Fahrzeugen um 53 % ge-
stiegen auf über 9.000 und von Hybrid-Fahrzeugen um 32 % auf 
knapp 11.000 Fahrzeuge. Der Anteil von strombetriebenen Autos 
am gesamten PKW-Bestand (260.000) im Landkreis Böblingen in 
2022 machte 7,7 % aus.

Überprüfung wird für viele Gasheizungen 
Pflicht
Heizung optimieren spart Energie und senkt Kosten

Im Jahr 2023 steht in vielen Wohngebäuden mit Gasheizungen 
eine Heizungsprüfung an. Laut einer Bundesverordnung muss 
dies für Häuser ab zehn Wohneinheiten bis 30. September erfol-
gen. Zeigt die Untersuchung Mängel auf, muss die Heizung op-
timiert werden. Auch ein hydraulischer Abgleich ist vorgeschrie-
ben, sofern er noch nicht durchgeführt wurde.

Angesichts stark gestiegener Gaspreise und Unsicherheiten bei 
der Versorgung wollen immer mehr Haushalte weg von ihrer alten 
Gasheizung. Doch bis zu einem Tausch kann viel Zeit vergehen 
und bestehende Gasheizungen sollten bis dahin möglichst effizi-
ent laufen. Genau das ist Ziel der Verordnung. Für Wohngebäude 
mit Gasheizung unter zehn Wohneinheiten gilt der 15. September 
2024 als Stichtag. Bei weniger als sechs Wohneinheiten ist der 
hydraulische Abgleich nicht verpflichtend.

Die Energieagentur des Landkreises Böblingen empfiehlt, die Hei-
zungsprüfung so bald wie möglich vorzunehmen, um früh Kosten 
zu sparen. Sie kann an einen Termin mit dem Schornsteinfeger, 
eine Wartung oder einen ausführlichen Heizungscheck gekoppelt 
werden. Es geht darum, zu klären, ob die Einstellungen der Re-
gelung optimiert sind und die Heizung hydraulisch abgeglichen 
ist. Außerdem wird geprüft, ob der Einsatz einer neuen Hocheffi-
zienzpumpe und Dämmmaßnahmen an Armaturen sowie Rohren 
nötig sind. Die Untersuchung können Fachleute aus dem Hei-
zungsbau, dem Schornsteinfegerhandwerk oder Energieberate-
rinnen und –berater vornehmen. Und sollten Optimierungsmaß-
nahmen erforderlich werden, so können diese die Betriebskosten 
um bis zu 15 Prozent senken. So sind Kosten für Prüfung und 
Optimierung in vielen Fällen schnell wieder eingespielt.

Eine zusätzliche Optimierung ist der hydraulische Abgleich. Er 
sorgt dafür, dass an jedem Heizkörper die individuell erforderli-
che Menge Heizungswasser ankommt und auch entfernt liegen-
de Heizkörper ausreichend warm werden. Verpflichtend ist dieser 
zwar nur für Wohngebäude mit Gasheizung ab sechs Wohnein-
heiten. Er lohnt sich aber auch für kleine Häuser und andere 
Brennstoffe. Meist kann nach dem hydraulischen Abgleich die 
Vorlauftemperatur reduziert werden. Das spart Kosten, weil der 
Heizkessel effizienter arbeiten kann.

Eine kostenlose, neutrale Erstberatung rund um die energetische 
Sanierung, wie zum Beispiel die Erneuerung des Heizsystems, 
gibt es nach Terminvereinbarung bei der Energieagentur Kreis 
Böblingen. Zusätzlich können kostengünstige Beratungen vor 
Ort in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Baden-Württem-
berg vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es telefonisch 
unter (0 70 31) 6 63 20 40 oder im Internet unter www.ea-bb.de.

Wer macht den besten Apfelsaft?

Teilnehmer gesucht für die Kreissaftprämierung 2023 – An-
meldung bis 3. Februar

Wer macht den besten Apfelsaft aus heimischem Streuobst? Die 
Safterzeugung ist ein Beitrag zum Erhalt der Streuobstwiesen, 
der dazu noch lecker schmeckt. Und so mancher hat kleine Kniffs 
oder besondere Mischungen, die den Saft besonders lecker ma-
chen. Deshalb gibt es seit Jahren eine kreisweite Prämierung 
eingereichter Säfte. In diesem Jahr findet sie zum 13. Mal statt, 
– bestimmt kein schlechtes Omen.

Wer mit seinem Saft ins Rennen gehen möchte, ob sortenrein 
oder als Mischsaft, kann sich per E-Mail anmelden (Mail an  
info@ogv-hoefingen.de). Die Anmeldefrist läuft bis 3. Februar 
2023. Mitmachen können Privatpersonen oder Direktvermarkter 
aus dem Landkreis Böblingen. 
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Es darf max. eine Apfelsaftprobe sowie eine Mischsaftprobe je 
Haushalt abgegeben werden, und es müssen mindestens 3 Li-
ter Saft eingereicht werden. Die Macher der Säfte sollten natür-
lich bei der Verkostung mit dabei sein. Sie findet am Mittwoch,  
8. Februar im evangelischen Gemeindehaus Höfingen  
(Ulmenstraße 3, Leonberg-Höfingen) statt. Der Saft muss an die-
sem Tag zwischen 16 und 18 Uhr abgegeben werden. Eine vom 
Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine aufgestellte Jury 
verkostet und bewertet die Säfte.

Welcher Saft der Beste ist und von wem er stammt, also die Prä-
mierung selbst, findet im Rahmen des Kreis-Obst-Garten- und 
Weinbautages statt: Am Samstag, 11. Februar ab 13.30 Uhr, 
ebenfalls im evangelischen Gemeindehaus Höfingen.

Besucherparkdeck beim Landratsamt wieder 
geöffnet

Das Landratsamt teilt mit, dass das Besucherparkdeck ab sofort 
nach ausgiebigen Sanierungsarbeiten wieder geöffnet ist und bei 
Besuchen im Landratsamt genutzt werden kann. Die Zufahrt zu 
dem Parkdeck erfolgt über die Steinbeistraße und die Ausfahrt 
über den Maurener Weg.

Mit dem JugendTicketBW für 365 Euro pro 
Jahr durchs ganze Land

Landkreis Böblingen unterstützt einfaches und günstiges 
Angebot

Am 1. März startet mit dem JugendTicketBW das landesweit gül-
tige Jugendticket.

Mit diesem Ticket können Kinder und Jugendliche bis 20 Jah-
re unabhängig von ihrem Ausbildungsstatus für einen Euro am 
Tag in ganz Baden-Württemberg mit dem ÖPNV fahren. Wer 
zwischen 21 und 26 Jahre alt ist, benötigt für das Ticket einen 
Nachweis, dass er studiert, sich in Ausbildung befindet oder ei-
nen freiwilligen Dienst absolviert.

Landrat Roland Bernhard freut sich über das neue Angebot: „Ein-
fache und günstige Tarifangebote sind ein wichtiger Baustein, um 
Bus und Bahn attraktiver zu machen. Das JugendTicket für junge 
Menschen ist ein erster wichtiger Schritt für ein nutzerfreundli-
ches Angebot über Verkehrsverbünde hinweg. Mit dem Deutsch-
landTicket folgt dann der nächste Schritt auch für Erwachsene. 
Neben dem Preis müssen aber auch Qualität, Zuverlässigkeit und 
Service stimmen, um die Menschen zum Umstieg zu bewegen.“

ÖPNV-Nutzer, die bereits heute das Scool-Abo oder Ausbil-
dungs-Abo im VVS nutzen, werden zum 1. März automatisch 
vom jeweils zuständigen Abo-Center auf das landesweite Ju-
gendTicketBW umgestellt, wenn sie das möchten. Das Jugend-
TicketBW ersetzt das bisherige Scool-Abo, Ausbildungs-Abo 
und Studienticket.

Das JugendTicketBW ist ein Jahresabo mit 12 Monatsraten zu 
je 30,42 Euro. Eine Unterbrechung für einzelne Monate ist nicht 
möglich. Das landesweite JugendTicketBW kann ab 1. Februar 
2023 beim jeweiligen Abo-Center bestellt werden. Die Bestellung 
erfolgt durch die Abonnenten selbst.

Für Schüler, die nur monatsweise beispielsweise im Winter fahren 
wollen oder sich an kein Jahresabo binden möchten, steht ergän-
zend ab 01.03.2023 ein netzweit gültiges MonatsTicket „Ausbil-
dungsTicket U 27“ für 47 Euro pro Monat zur Verfügung.

Im Landkreis Böblingen bekommen Schülerinnen und Schüler 
eines Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrums 
den Ticketpreis zurückerstattet. Auch Familien mit drei ÖPNV- 
fahrenden Kindern bekommen das Ticket des jüngsten Kindes 
zurückerstattet. Die Familien bezahlen das JugendTicketBW 
zunächst selber und können im Anschluss beim Landratsamt 
Böblingen einen Rückerstattungsantrag nach der Schülerbeför-
derungssatzung stellen.

Weitere Informationen zum JugendTicketBW gibt es unter   
www.vvs.de/jugendticketbw

Bildung im Landkreis Böblingen

Landrat Bernhard: „Talente fördern durch vielfältige Bil-
dungswege“

In den kreiseigenen Beruflichen Schulen des Landkreises Böblin-
gen lernen über 11.000 Schülerinnen und Schüler die theoreti-
schen Grundlagen für ihre praktische Arbeit. Sie können sich so 
gezielt auf einen Beruf vorbereiten. Gleichzeitig besteht die Mög-
lichkeit, einen je nach Neigung und Leistungsvermögen entspre-
chenden Bildungsabschluss zu erwerben. Landrat Roland Bern-
hard betont: „Gemäß des Landkreismottos Die Vielfalt macht´s 
zeigt die Vielfalt der Bildungswege im Kreis, dass wir Individuali-
tät und Persönlichkeit unterstützen und Talente fördern. Die Be-
ruflichen Schulen des Landkreises Böblingen bieten eine große 
Vielfalt, um für jeden Abschluss den passenden Anschluss zu fin-
den. Eine breit angelegte Bildungslandschaft und gut ausgebilde-
te Fachkräfte spielen eine herausragende Rolle für den Landkreis 
Böblingen als Wirtschaftsstandort und die Innovationskraft der 
Unternehmen hier“.

Der Landkreis Böblingen ist Träger des beruflichen Schulwesens 
mit sechs Beruflichen Schulen verschiedener Ausrichtungen, ei-
ner Fachschule für Landwirtschaft, sieben sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und sechs Schulkin-
dergärten. Die Vielzahl an Angeboten und Möglichkeiten sind 
gebündelt auf der Homepage MOVE (www.move-bb.de) darge-
stellt. Diese gibt einen Einblick in die hiesige Bildungslandschaft 
sowie Antworten auf verschiedene Fragestellungen. Ein Angebot 
verschiedener Werkzeuge zur Berufsorientierung und Bildungs-
wegeplanung (Bildungsdomino, Schulbroschüre) rundet die Be-
mühungen des Landkreises nach einer gezielten Förderung und 
einer breiten Aufstellung im Beruflichen Schulwesen ab. Ergän-
zende Angebote auf sozialer Ebene zeigen: Der Landkreis küm-
mert sich intensiv um junge Menschen. So wird flächendeckend 
Schulsozialarbeit an allen Beruflichen Schulen und Sonder- 
pädagogischen Bildungs- und Beratungseinrichtungen angebo-
ten. Das Unterstützungsangebot wird zudem kontinuierlich wei-
terentwickelt, um den Bedarfen zu entsprechen.

Seit 2015 beteiligt sich der Landkreis Böblingen am baden-würt-
tembergischen Landesprogramm „Bildungsregionen“ und das 
seinerzeit gegründete Bildungsbüro übernahm die Programmfüh-
rung. Die Arbeit des Bildungsbüros findet auf planerischer Ebene 
im Rahmen der Schul- und Bildungspolitik statt. Der „Übergang 
Schule – Beruf“ als Hauptaufgabenbereich und das Bildungsbüro 
als zentrale Schnittstelle dessen ermöglichen es, gemeinsam mit 
einem ausgeprägten Netzwerk stetig daran zu arbeiten, die Bil-
dungsangebote aktuell und angepasst an die Gegebenheiten zu 
halten.

„Mit seinen zahlreichen Partnern im Übergangsbereich steht der 
Landkreis Böblingen für die duale Ausbildung. Diese möchten wir 
stärken und damit alle verfügbaren Potentiale nutzen, um dem 
Fachkräftemangel ein wirksames Instrument entgegen zu set-
zen“, erläutert Landrat Bernhard abschließend.
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Bunte Hilde – Unsere Tür steht offen am 
Samstag, 4. Februar 2023
Die Hilde-Domin-Schule Herrenberg lädt Sie von 11.00 bis 
15.00 Uhr in unser Schulgebäude ein. Informieren Sie sich 
über unsere Bildungsangebote und/oder verbringen Sie in-
teressante und interaktive Stunden mit Ihrer Familie bei uns.

Wir bieten:

• Infoangebote zu unseren allgemeinbildenden Schular-
ten: Abitur im sozial- und gesundheitswissenschaftlichen 
Gymnasium mit dem Profil Gesundheit, Mittlere Reife, 
Hauptschulabschluss sowie zu unseren beruflichen Aus-
bildungen in den Bereichen: Sozialpädagogik, Pflege und 
Landwirtschaft

• Ein buntes Mitmachprogramm mit vielen Angeboten für 
Kinder

• Ausstellungen und Einblicke in Unterrichtsräume wie 
bspw. das technisch hochmoderne Skills Lab für die Pfle-
geausbildung

• Leckere Snacks, Kaffee und Kuchen

• Treffpunkt für Ehemalige und Aktuelle

Alle Interessierten sind herzlich zum Tag der offenen Tür einge-
laden.

Ort der Veranstaltung: Hilde-Domin-Schule, Längenholz 8, 
71083 Herrenberg

Informationen zu allen Bildungsgängen sowie das Programm 
finden Sie auf unserer Schulhomepage:   
www.hilde-domin-schule.de

Was sonst noch interessiert

Herzliche Einladung zum Klassenspiel der 
8. Klasse
Jedes Jahr führt die jeweilige 8. Klasse der Waldorfschule Böblin-
gen ein Theaterstück auf. Dieses Jahr steht „Himmelwärts“ von 
Ödön von Horvath auf dem Programm. Diese Komödie spielt 
im Himmel, auf der Erde und in der Hölle. Der Teufel hat gro-
ße Schwierigkeiten, seinen Laden in Ordnung zu halten, und im 
Himmel blickt man sorgenvoll auf das Treiben der Menschen auf 
der Erde. Wir laden herzlich ein zu den Aufführungen am 3. und 
4. Februar 2023 in der Turnhalle der Waldorfschule Böblingen. 
Die Vorstellungen beginnen um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um 
Spenden wird gebeten.

Ausschreibung Kulturlandschaftspreis 2023

Schwäbischer Heimatbund und Sparkassen belohnen

Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften

Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in Württemberg 
vorbildlich um den Erhalt traditioneller Landschaftsformen küm-
mern, können sich um den Kultur land schaftspreis 2023 bewer-
ben. Einsendungen sind bis zum 30. April möglich.

„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kulturgeschich-
te unseres Landes in all ihrer Vielfalt. Sie sind Zeichen für den 
bewuss ten und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Sie 
stiften Identität und sind Teil unserer Heimat. Jeder, der sich um 
ihren Erhalt sorgt, ist Vorbild und verdient öffent li che Aner ken-
nung“, erläutert Dr. Bernd Langner, Geschäftsführer des Schwä-
bischen Heimat bun des, die Intention des mit über 10.000 Euro 
dotierten Preises. Besonderes Augenmerk richtet die Jury auf die 
Verbindung traditioneller Bewirtschaftungsformen mit innovativen 
Ideen, zum Beispiel zur Ver mark tung der Produkte und zur Öf-
fentlichkeitsarbeit. Im Fokus stehen aber auch Streu obstwiesen, 
Weinberge in Steillagen oder beweidete Wachol der hei den.

Der mittlerweile traditionelle Jugend-Kulturlandschaftspreis 
ist einer der Haupt preise, die mit jeweils 1.500 Euro dotiert sind. 
Das Preisgeld stellen der Spar kas sen verband Baden-Württem-
berg sowie die Spar kas sen stiftung Umweltschutz zur Verfü gung. 
Der seit 1991 vergebene Kultur land schaftspreis zeichnet Privat-
leute, Vereine und ehrenamtliche Initiativen aus, die sich seit min-
destens drei Jahren engagieren. Be werben können sich Teilneh-
mer aus dem Vereins gebiet des Schwäbischen Heimat bun des, 
also den ehemals würt tem ber gi schen oder hohenzollerischen 
Teilen des Landes.
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Ein zusätzlicher Sonderpreis Kleindenkmale würdigt die Doku-
mentation, Sicherung und Restaurierung von Klein denk malen. 
Dazu können Gedenksteine, steinerne Ruhe bänke, Feld- und 
Wege kreu ze, Bachbrücken, Trockenmauern sowie Wegweiser 
oder Feldunterstände gehören. Preiswürdig kann auch die inhalt-
liche Aufbereitung in Ge stalt eines Buches sein.

Annahmeschluss für ausschließlich schriftliche Bewerbungen im 
Format DIN A4 ist der 30. April 2023. Kostenlose Broschüren mit 
den Teil nah mebedin gungen sind unter   
www.kulturlandschaftspreis.de, beim Schwäbischen Heimat-
bund in Stutt gart sowie bei allen württembergischen Spar kas sen 
erhältlich. Die Ver lei hung findet im Herbst 2023 im Rahmen einer 
öffentlichen Veranstaltung statt.

Mutpol – Diakonische Jugendhilfe, 
Region Böblingen
Familienzentrum Holzgerlingen
Altdorfer Straße 5
71088 Holzgerlingen

Familienzentrum Holzgerlingen

Lernbegleitung für Kinder bis zur 7. Klasse

Einmal wöchentlich treffen sich Schulkinder bis Klasse 7 im Fami-
lienzentrum, um ihre Hausaufgaben zusammen zu machen und 
Hilfe für aktuelle Lerninhalte zu bekommen. Unterstützung erhal-
ten die Kinder von Mitarbeiter des Familienzentrums.

Termin:   jede Woche dienstags (ausgenommen Schulferien) 
von 16.00 bis 17.00 Uhr

Kosten:  20 Euro pro Monat

Ort:  Familienzentrum, Altdorfer Straße 5

Online-Anmeldung unter: www.familienzentrum-mutpol.de -> 
Rubrik „Angebote für Kinder und Jugendliche“

Online-Vortrag: „Beikost, die zwischen dem 5. und 7. Lebens-
monat beginnt“

Herzliche Einladung zum Online-Vor-
trag! Franziska Späth, BeKi Referentin für 
bewusste Kinderernährung wird Sie durch 
den Abend führen, bei dem Sie Antworten 
auf u.a. diese Fragen erhalten:

• Wann und wie beginne ich die Einführung des ersten Breis?

• Was muss ich bei Allergien beachten?

• Selbst kochen oder kaufen?

• Geht‘s auch ohne Brei?

• Was/wieviel sollte mein Baby trinken?

Termin:  Montag, 6. Februar 2023 von 19.30 bis 21.00 Uhr

Dozentin:   Franziska Späth, Diätassistentin, Referentin für be-
wusste Kinderernährung

Kosten:   3,00 Euro Unkostenbeitrag. Das Angebot wird vom 
Ministerium Ländlicher Raum unterstützt

Ort:  online via zoom

Online-Anmeldung unter: www.familienzentrum-mutpol.de -> 
Rubrik „Angebote für Erwachsene“

Schenk Dir eine kleine Auszeit

Sanfte Körperarbeit, Bewegung und kreativer Ausdruck

Für einen Abend aussteigen aus den gewohnten Anforderungen, 
sich entspannen mit Leib und Seele, neue Kraft schöpfen für den 
Alltag in dem wertschätzenden Raum einer Gruppe.

Sanfte Körperarbeit, tänzerische Bewegung und malerischer Aus-
druck mit einem kulinarischen Ausklang bestimmen den Abend.

Bitte mitbringen:

bequeme Kleidung, eine Decke und etwas für unsere „Teilete“  
(z.B.. Salat, Brötchen, Dessert) für ein Buffet, Getränke stehen 
bereit.

Referentin:   Uta-Maria Köninger, Tanztherapeutin, freischaffen-
de Künstlerin

Termin:   Mittwoch, 8. Februar 2023 und Mittwoch, 15. Feb-
ruar 2023, jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr. Die Ter-
mine können einzeln belegt werden

Kosten:  5 Euro Unkostenbeitrag pro Termin

Ort:  Familienzentrum Holzgerlingen

Online-Anmeldung unter: www.familienzentrum-mutpol.de

Selbstbehauptung Eltern und Kind

Für Eltern und deren Kinder im Grundschulalter

Zum Familienalltag gehören immer wieder auch Auseinander-
setzungen und Meinungsverschiedenheiten zwischen Kindern 
und Eltern. Häufig werden diese eher als belastend erlebt. Was 
passiert aber, wenn ‚miteinander kämpfen‘ einen Samstagvormit-
tag lang ausdrücklich erwünscht ist? Gemeinsam Kämpfen und 
Rangeln– vorausgesetzt es bleibt fair. Genau dafür ist bei die-
sem Selbstbehauptungskurs für Eltern und Kinder Raum: Sich 
körperlich miteinander auseinanderzusetzen, einander intensiv 
begegnen und eigene Grenzen und die das anderen wahr- und 
ernstnehmen.

Dieser Samstagvormittag ermöglicht es Eltern und Kindern sich 
einmal von einer anderen Seite zu erleben und ihre Beziehung zu 
stärken.

Referent:  Marc Stäbler, Seehaus e.V.

Termin:   Samstag, 11. März 2023, 9.30 bis 13.30 Uhr

Dieses Angebot wird vom Landesprojekt STÄRKE unterstützt und 
ist deshalb kostenlos.

Ort:   Holzgerlingen

Mitzubringen: bequeme Kleidung, Sportschuhe, Vesper

Online-Anmeldung unter: www.familienzentrum-mutpol.de

Familienlädle Holzgerlingen
Tübinger Str. 43
Kontakt: Über das Familienzentrum 
Holzgerlingen  
(0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de

Second-Hand-Laden für Kinder und   
Jugendliche

Das Familienlädle wird mit der Hilfe vieler ehrenamtlich Mitarbei-
tenden betrieben. Bei uns arbeiten Ehrenamtliche mit und ohne 
Beeinträchtigung und aus verschiedenen Kulturen. Jeder und 
jede kann bei uns Einkaufen!
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Wie funktioniert‘s? Bestückt wird das Familienlädle durch die 
Spende von gut erhaltenen,sauberen Kleidungsstücken und Kin-
dersachen von Mitmenschen, die die Dinge selbst nicht mehr 
brauchen und gerne weitergeben möchten. Wir bieten diese zu 
kleinen Preisen an.

Was gibt es bei uns? Wir führen Kleidung und Schuhe für Babys, 
Kinder, Jugendliche (bis Gr. 176) und werdende Mütter. Außer-
dem gibt‘s bei uns allerlei Spielzeug, Bücher, Puzzle.

Was bringt es für uns alle? Der Erlös des Verkaufs fließt wiede-
rum in die sozialen Projekte des Familienzentrums. Mit der Spen-
de von Ware, dem Einkauf bei uns oder der ehrenamtlichen Mit-
arbeit unterstützen Sie diesen nachhaltigen Kreislauf und helfen 
Menschen in herausfordernden Lebenslagen. DANKE!

Bitte beachten Sie:

• Spendenabgabe nur bis 30 Minuten vor Ladenschluss möglich

• Keine Annahme von Sommerkleidung mehr (Sommerklei-
der, Sommerhüte, kurze Hosen, Trägertops, luftige Kleidung)

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Das Familienlädle befindet sich in Holzgerlingen in der Tübinger 
Straße 43.

Ansprechpartnerinnen: Susanne Binder und Sarah Huber, Tele-
fon 07031/2961912, familienzentrum@mutpol.de

 
Maskenpflicht entfällt ab 31. Januar 2023
Fahrgäste müssen noch bis einschließlich 30. Januar eine 
medizinische Maske im öffentlichen Nahverkehr tragen

In den allermeisten Lebensbereichen brauchen Bürgerinnen und 
Bürger schon seit längerer Zeit keine Maske mehr – zum Ende 
des Monats fällt die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Na-
se-Bedeckung auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln weg. Ab 

31. Januar 2023, 0.00 Uhr, müssen Fahrgäste im Nahverkehr kei-
ne Maske mehr tragen. Wenn es wieder voller in den Bussen und 
Bahnen wird oder sich Fahrgäste dadurch sicherer fühlen, emp-
fiehlt der VVS auch in Zukunft das Tragen einer Maske.

„Der ÖPNV war auch in den Hochzeiten der Pandemie kein Hot- 
spot für Infektionen. Viele Studien haben gezeigt, dass korrektes 
Masketragen vor Infektionen schützt und so insbesondere bei 
Grippe- und Erkältungswellen ein einfaches Mittel ist, um sich vor 
einer Ansteckung zu schützen. Wir setzen jetzt auf die Eigenver-
antwortung unserer Kunden“, sagt VVS-Geschäftsführer Thomas 
Hachenberger.

Die Maskenpflicht war im April 2020 durch Verordnungen von 
Bund und Land als Schutzmaßnahme gegen das sich rasant 
ausbreitende, neuartige Coronavirus eingeführt worden. Im Fern-
verkehr (ICE und IC) soll die Maskenpflicht zum 2. Februar 2023 
entfallen.
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Gemeinde Hildrizhausen

MUT
HILFE
HOFFNUNG
Helfen Sie 
krebskranken Kindern 
und deren Familien 
mit Ihrer Spende!

Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63
VR Bank Tübingen eG
IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02

Telefon 0 70 71 / 94 68 -11
www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

UNSERE SPENDENKONTEN


